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Liebe Prambachkirchnerinnen, 
liebe Prambachkirchner,

das Jahr 2022 bleibt uns allen sicher als ein Jahr mit großen Herausfor-
derungen in Erinnerung. Auch das neue Jahr startete sehr turbulent. Die 
Preissteigerungen bei Energie, Lebensmittel, Baumaterialien und vielen 
anderen Dingen des täglichen Lebens betreffen uns alle. Auch unser 
Gemeindehaushaltsbudget wird stark belastet durch die gestiegenen 
Mehrkosten. Für viele Haushalte sind diese Mehrkosten eine enorme Be-
lastung. Seitens der Regierung gibt es für gewisse Bereiche Zuschüsse. In 
dieser Ausgabe der Gemeindezeitung wird darüber informiert und natür-
lich steht auch unser Bürgerservice für Fragen und Auskünfte bereit.

Besonders freut es mich, dass unsere alten Schultafeln in Ghana gut 
angekommen sind und fleißig genutzt werden. Zum 2. Bauabschnitt 
unserer Volksschulsanierung benötigen wir auch wieder beim Abriss 
viele helfende Hände. Wir bitten um Unterstützung. Genauere Informa-
tionen folgen. Auch hier werden wieder Tafeln, Waschbecken usw. nach 
Ghana gespendet. 

Auch eine Neueröffnung gibt es in Prambachkirchen. Ab März öffnet 
Rosi´s Imbiss. Dadurch ist unser Freibadbuffet ganzjährig geöffnet. 
Ich wünsche Frau Rosi Szekely viel Erfolg und einen guten Start in ihre 
Selbstständigkeit.

Neuigkeiten gibt es auch beim Glasfaserausbau. Die Bauarbeiten in den 
Ortschaften Hundswies und Gschnarret haben bereits begonnen. Weiters 
gibt es große Bemühungen, Prambachkirchen flächendeckend mit Glas-
faser auszubauen. Wir hoffen auf eine baldige positive Rückmeldung.

Ich wünsche euch einen guten Start in den Frühling. Genießt die Zeit in 
der Natur und freuen wir uns gemeinsam auf die schönen Tage!

Euer Bürgermeister
Herbert Holzinger

Vorwort 
von Bürgermeister
Herbert Holzinger

Impressum
Zugestellt durch Post.at

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: 
Gemeindeamt Prambachkirchen, www.
prambachkirchen.at, Telefon +43 7277 2302-
0, E-Mail: gemeinde@prambachkirchen.ooe.
gv.at, Druck: Druckerei Haider Manuel e.U., 
Schönau im Mühlkreis, Fotos: siehe Hinweis, 
pixabay.com oder Gemeindeamt/Gemein-
dearchiv, Erscheinungsort/Verlagspostamt: 
4731 Prambachkirchen

Die Inhalte und Informationen wurden nach 
gründlicher Recherche aufbereitet. Für die 
Richtigkeit können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. Es besteht kein Anspruch auf 
Vollständigkeit. Jegliche Haftung, die aus 
der Nutzung dieser unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellten Informationen entsteht, 
wird ausgeschlossen.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird 
die geschlechterspezifische Schreibweise 
nicht durchgehend berücksichtigt. Wir wei-
sen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die 
männlichen Formulierungen auch Frauen 
gegenüber gelten.

Redaktionsschluss: 25. Mai 2023
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Für das Schulprojekt Sankofa Afrika Home wurden einige 
alte Schultafeln, die im Zuge der Sanierung der Volksschu-
le ausgetauscht wurden, erfolgreich nach Ghana geliefert. 
Dort ermöglichen sie mittellosen Kindern einen besseren 
Zugang zur Bildung.

Begonnen hat alles im Juni 2022. Im Rahmen der Schulsa-
nierung haben wir uns entschieden, sechs Stück der nicht 
mehr benötigten Schultafeln für das Schulprojekt in Ghana 
zu spenden. Die Tafeln wurden persönlich von Jah Walker, 
dem Leiter des Projekts und Besitzer der Schule in Ghana, 
bei uns in Prambachkirchen abgeholt. 
So konnte eine sehr sinnvolle Verwendung für nicht mehr 
Benötigtes für Schulkinder aus Ghana gefunden werden, 
worüber sich die Projektverantwortlichen und nicht zuletzt 
die Schulkinder aus Thakoradi freuen. Aus diesem Grund 
haben wir beschlossen, auch heuer zu Schulschluss weitere 
Schultafeln, Beleuchtungskörper, Waschbecken usw., die 
bei der Sanierung getauscht werden,  zu spenden und einen 
Transport nach Ghana zu organisieren.

Sankofa Afrika Home
Der Projektleiter Jah Walker gründete 2017 das NGO Schul-
projekt Sankofa Afrika Home, um Kindern mittelloser Familien 
in Ghana eine Schulbildung zu ermöglichen, die ihnen an-
sonsten verwehrt bleiben würde. Sankofa bedeutet: „Wenn 
du in die Vergangenheit blickst, erkennst du die Zukunft. 
Lerne aus der Vergangenheit. Kinder sind unsere Zukunft!“
Neben den wichtigsten Kompetenzen wie Lesen, Schreiben 
und Rechnen ist es dem Projektleiter ein persönliches Anlie-
gen, die Kinder ihren Fähigkeiten und Talenten entsprechend 
zu fördern und zu unterstützen. Dabei legt er besonderen 
Wert auf Handwerk und Handarbeit. Der Fokus liegt dabei 
neben Grundbildung und Autonomie auf der Aneignung 
einer realistischen Zukunftsperspektive. Ganz im Sinne des 
in unseren Breitengraden bekannten Spruches „Nicht für die 
Schule, sondern für das Leben lernen wir“, welcher eine noch 
viel schwerwiegendere Bedeutung zu tragen scheint, bezieht 
man ihn auf Personen, für die Bildung noch viel mehr Privileg 
als Menschenrecht ist, als für uns.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter  
www.sankofaafrikahome.jimdo.com

Schultafeln für Ghana
Alte Schultafeln der Volksschule sind nun in einer Schule in Ghana.

Jah Walker holte persönlich die Schultafeln in 
Prambachkirchen ab.
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          Aus dem Gemeinderat

Gemeinderat 15.12.2022

Prüfbericht zum  
Nachtragsvoranschlag 2022
Der Nachtragsvoranschlag 2022 wurde 
von der Bezirkshauptmannschaft 
Eferding im Sinne der Oö. Gemeinde-
ordnung auf Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit sowie 
daraufhin überprüft, ob er den hierfür 
geltenden Vorschriften entspricht. Es 
wurden keine nennenswerten Bean-
standungen festgestellt.

Erhaltungsbeiträge und Bereit-
stellungsgebühren für Kanal und 
Wasser
Die Erhöhung der Erhaltungsbeiträge 
und der Bereitstellungsgebühren für 
die Aufschließung unbebauter Grund-
stücke mit Kanal und Wasser wurde 
beschlossen.

Erhaltungsbeitrag  
(Oö. ROG) per 1.1.2023
Abwasserbeseitigung 48 Cent

Wasserversorgung 22 Cent

Bereitstellungsgebühr  
(Verordnung GR)
Abwasserbeseitigung 48 Cent

Wasserversorgung 22 Cent
 Beträge pro m2 Grundstücksfläche 

Anpassung der Gemeindegebühren 
und Hebesätze – Finanzjahr 2023
Die jährliche Anpassung der laufenden 
Tarife bzw. Abgaben für Kanal, Wasser, 
Abfall, Essen auf Rädern, Leichenhalle, 

etc. per 1.1.2023 wurde beschlossen.
Siehe www.prambachkirchen.at/Buer-
gerservice/Gemeindeabgaben

Kassenkredit 2023
Die Aufnahme des Kassenkredites 
für das Jahr 2023 wurde mit einem 
Aufschlag von 0,5 % auf den 3-Monats- 
Euribor, mit einem Betrag von jeweils 
500.000 €, bei der Raiffeisenbank 
Prambachkirchen und bei der Spar-
kasse Prambachkirchen beschlossen.

Neufassung Kanal- und Wasserlei-
tungsordnung
In der Wasserleitungsordnung bzw. 
Kanalordnung sind die technischen 
und gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen für den Anschluss und den Betrieb 
geregelt.
Nachdem beide Verordnungen nicht 
mehr zeitgemäß waren, wurden diese 
überarbeitet und mit Wirksamkeit 
01.01.2023 beschlossen. 
Siehe www.prambachkirchen.at/Buer-
gerservice/Verordnungen

Flächenwidmungsplanänderung 
4/26 – Erweiterung Wohngebiet in 
Unterbruck 9
Die Änderung Nr. 26 des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 4 (Umwidmung Grst. 
5047/2 im Ausmaß von ca. 424 m2 von 
Grünland in Wohngebiet) wurde be-
schlossen.

Änderung Dienstpostenplan
Die Änderungen des Dienstposten-
planes im Bereich Reinigung, Schü-

lerausspeisung und Bauhof wurden 
beschlossen.

Nachbesetzung freigewordene Man-
date durch FPÖ Prambachkirchen
Nachdem Stefan Eichlberger mit-
geteilt hat, dass er mit Wirksamkeit 
14.12.2022 auf sein Mandat als Ge-
meindevorstand verzichtet, wurde 
Mario Kreuzmayr per Fraktionswahl 
zum Mitglied des Gemeindevorstandes 
bestellt. Stefan Eichlberger wird an-
stelle von Mario Kreuzmayr Mitglied im 
Prüfungsausschuss. Mario Kreuzmayr 
wurde zum Fraktionsobmann der FPÖ, 
Julia Jungreithmair zu dessen Stell-
vertreterin bestellt.

Gemeinderat 09.02.2023

Bericht des Prüfungsausschusses 
vom 30.01.2023
Es wurden die Finanzsituation und 
voraussichtliche Entwicklung der Ab-
wasserbeseitigung, das Straßenbau-
projekt Eichenstraße/Buchenstraße, 
die Transferzahlungen an die Caritas 
für Krabbelgruppe und Kindergarten 
sowie der Kindergarten-Bustransport 
überprüft.

Voranschlag 2023 und Mittelfristige 
Finanzplanung 2024–2027
Der Voranschlag 2023 samt MFP 
2024–2027 wurde beschlossen. Laut 
Voranschlag ergibt sich im Ergebnis 
der laufenden Geschäftstätigkeit im 
Finanzjahr 2022 ein voraussichtlicher 

Fo
to

: p
ix

ab
ay



5

Überschuss von + 254.000 €. Aufgrund 
gravierender Kostensteigerungen  im 
Bereich der Löhne, Wärmekosten, 
Darlehenszinsen, Krankenanstalten-
beitrag, Sozialhilfeverbandsumlage, 
Kindergarten, etc. wird im Voranschlag 
2023 ein Abgang von -44.400 € bzw. 
im Jahr 2024 ein Abgang von -57.800 € 
prognostiziert.

Prognose der wesentlichen Einnah-
men/Ausgaben der Gemeinde
In den kommenden Jahren kann das 
Gemeindebudget, wenn überhaupt, 
dann nur durch Einsparungen bei den 
Ermessensausgaben im laufenden Be-
trieb, durch vollständige Auflösung der 
Allgemeinen Rücklagen sowie durch 
Inanspruchnahme von Inneren Dar-
lehen ausgeglichen werden. Dadurch 
wird der Spielraum für künftige In-
vestitionen kleiner bzw. werden hiefür 
wahrscheinlich Darlehen notwendig!

schlossen. Das Land OÖ leistet einen 
Kostenbeitrag von 34.400 €. 

Flächenwidmungsplanänderung 
4/27 – Erweiterung Bauland
Die Antragsteller beabsichtigen die 
Errichtung von Nebengebäuden und 
haben um Erweiterung des Baulandes 
angesucht. Der Antrag wurde be-
schlossen.

Flächenwidmungsplanänderung 
4/34 – Änderung Schutz- und Puf-
ferzone
Die Antragsteller beabsichtigen die 
Errichtung eines Nebengebäudes und 
haben um Änderung der bestehenden 
Schutz- und Pufferzone im Bauland 
angesucht. Der Antrag wurde be-
schlossen.

Sitzungsplan 2023
Gemeinderat

Datum Uhrzeit

Do. 30. März 19:30

Do. 25. Mai 19:30

Do. 06. Juli 19:30

Do. 14. Sep. 19:30

Do. 09. Nov. 19:30

Do. 14. Dez. 19:00

Gemeinderatssitzungen sind – so-
weit kein anderer Beschluss vorliegt 
– öffentlich und finden im Sitzungs-
saal des Gemeindeamtes statt.

Sanierung Vereinsgebäude am 
Tennisplatz
Das Vereinsgebäude der Sektion Ten-
nis wurde im Jahr 1985 errichtet und 
seitdem nicht nennenswert saniert. 
Die Sportunion Prambachkirchen – 
Sektion Tennis hat bei der Gemeinde 
um einen Baukostenbeitrag ange-
sucht. Es wurde ein Finanzierungsplan 
mit Gesamtkosten von 67.000 € be-

Tag der Jubilare

Am 12. Jänner 2023 lud Bürgermeis-
ter Herbert Holzinger alle Jubilare, 
die im Jahr 2022 den 80., 85., 90. und 
95. Geburtstag feierten, zu einem ge-
mütlichen Nachmittag ein. 
In den vergangenen Jahren war es 
immer üblich, dass der Bürgermeis-
ter die Jubilare besuchte. Nun wurde 
vom Sozialausschuss das Ganze 
neu überdacht. Sie haben sich dafür 
entschieden, dass es nett wäre, diese 

zu einem gemeinsamen Nachmittag 
einzuladen. So ist es eine gute Mög-
lichkeit, auch mit anderen wieder in 
Kontakt zu kommen. 
Der Bürgermeister zeigte den Gästen 
in einer kleinen Präsentation, was im 
vergangenen Jahr alles in Prambach-
kirchen geschehen ist. Musikalisch 
wurde der Nachmittag von einem 
Akkordeon-Ensemble der Musikschu-
le umrahmt. 

EINNAHMEN 2022 2023 2024

Ertragsanteile 3.086.400,- 3.155.800,- 3.345.100,-

Kommunalsteuer (geschätzt) 780.000,- 793.000,- 793.000,-

Grundsteuer A und B 233.000,- 259.000,- 259.000,-

AUSGABEN 2022 2023 2024

Sozialhilfeverband 882.500,- 1.023.900,- 1.034.000,-

Landesumlage 192.900,- 197.500,- 209.400,-

Kindergarten u. Krabbelgruppen 340.000,- 500.000,- 520.000,-

Bezüge/Löhne/Pensionen 1.006.000,- 1.081.000,- 1.100.300,-

Krankenanstaltenbeitrag 783.700,- 946.500,- 956.000,-
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Heizkosten- und 
Energiekostenzuschuss

Um private Haushalte bei der Be-
wältigung der steigenden Wohn- und 
Energiekosten zu unterstützen, wird es 
im Jahr 2023 - ergänzend zur bereits 
bestehenden Oö. Heizkosten- und 
Energiekostenzuschuss Aktion 2022/23 
- einen zusätzlichen Zuschuss geben. 
Dieser kann voraussichtlich ab 3. April 
2023 online beantragt werden.

Wie hoch ist der Bonus für Wohn- 
und Heizkosten?
Die Höhe des Bonus beträgt pro Haus-
halt:

Art des Haushaltes Euro
Ein-Personen-Haushalte 200

Mehr-Personen-Haushalte 
ohne Kinder unter 18 Jahren

200

Mehr-Personen-Haushalte 
mit 1 Kind unter 18 Jahren

300

Mehr-Personen-Haushalte 
mit 2 Kindern und mehr 
unter 18 Jahren

400

Wer kann diese Förderung in An-
spruch nehmen?
Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung des Bonus gegeben 
sein:

• Der Bonus wird einmal pro Haus-
halt gewährt

Oö. Wohn- und 
Energiekosten-
Bonus

Die OÖ. Landesregierung hat in ihrer 
Sitzung für die Heizperiode 2022/23 
die Gewährung eines Heizkosten- so-
wie eines Energiekostenzuschusses an 
sozial bedürftige Personen beschlos-
sen.
Die Antragsfrist läuft noch bis 
28.04.2023. Für sämtliche Anträge 
gelten die Einkommensverhältnisse 
des Jahres 2022.

Folgende Richtlinien sind zu beachten:
Für die Beheizung einer Wohnung, 
gleichgültig mit welchem Energieträ-
ger, wird an sozial bedürftige Personen 
ein Heizkosten- und ein Energiekos-
tenzuschuss gewährt. Diese betragen 
jeweils 200 €.

Einkommensgrenzen

Haushalt Heizkostenzu-
schuss

Energiekostenzu-
schuss *

Alleinstehende 1.200 € 985 €

Ehepaare/Lebensgemeinschaften 1.800 € 1.550 €

für jedes minderjährige Kind 390 € 390 €

für die erste weitere erwachsene Person im 
Haushalt

535 € 535 €

für jede weitere erwachsene Person im 
Haushalt

360 € 360 €

Freibetrag Lehrlingsentschädigung 232,49 € 232,49 €
* Der Energiekostenzuschuss wird ausschließlich Personen gewährt, die den OÖ. Energiekostenzuschuss 
2022 nicht bereits antragslos erhalten haben.

Es muss sich bei der Wohnung, für 
die die Zuschüsse beantragt werden, 
um den Hauptwohnsitz handeln, die 
Wohnung muss sich im Bundesland 
Oberösterreich befinden und ständig 
bewohnt sein. Für Zweitwohnsitze ist 
kein Zuschuss möglich. Im Falle eines 
Umzugs während der Antragsfrist ist 
die Zuzugsgemeinde für die Bearbei-
tung des Antrages sowie für die Aus-
zahlung der Zuschüsse zuständig.

Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn 
das monatliche Nettoeinkommen aller 
tatsächlich im Haushalt/der Wohnung 
lebenden Personen die Summe folgen-
der Beträge nicht übersteigt:

Ein Zuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich für 
Heiz- und Energiekosten aufzukommen haben.

Energiekosten-Zuschüsse
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• Der ständig bewohnte Hauptwohn-
sitz muss sich im Bundesland Ober-
österreich befinden. 
Nicht antragsberechtigt sind Be-
wohnerinnen und Bewohner in 
(betreuten) Wohneinrichtungen 
(Alten- und Pflegeheime, Wohnein-
richtungen für Menschen mit Beein-
trächtigungen, Wohnungslosenhilfe, 
Frauenhäuser, uä.).  

• Einkommensgrenze: das Jahres-
bruttoeinkommen aus dem Jahr 
2022 aller aktuell im Haushalt le-
benden Personen darf nachfolgende 
Werte nicht überschreiten:

Haushalt
Jahresbrutto-
einkommen

Ein-Personen-
Haushalte

bis 27.000 Euro

Mehr-Personen-
Haushalte

bis 65.000 Euro

Weitere Informationen werden mit 
Start der Antragstellung bereitgestellt.

Ab wann und wo kann der Oö. 
Wohn- und Energiekostenbonus 
beantragt werden?
Der Antrag kann voraussichtlich im 

Zeitraum 3. April 2023 bis 30. Juni 
2023 (Antragsfrist) gestellt werden.
Die Antragstellung wird online an-
geboten. Die Bürgerservicestellen der 
Gemeindeämter und Magistrate leisten 
im Falle des Falles entsprechende Hilfe 
bei der Dateneingabe.

Zur Beantragung ist jedenfalls ein 
Nachweis des Jahresbruttoeinkom-
mens 2022 aller im Haushalt lebenden 
Personen erforderlich. Sozialleistun-
gen wie Sozialhilfe, Leistungen aus 
der Arbeitslosenversicherung, Fami-
lienbeihilfe, Kindergeld, Pflegegeld, 
Studienbeihilfe, etc. zählen voraus-
sichtlich nicht zum anzugebenden 
Jahresbruttoeinkommen.

Die Auszahlung erfolgt mittels Über-
weisung auf ein durch den Antragstel-
ler angegebenes Konto.
 
Das Antragsformular finden Sie ab  
3. April 2023 unter 
www.land-oberoester-
reich.gv.at/energiekosten-
bonus

Als Lenker eines mehrspurigen eFahr-
zeuges tragen Sie aktiv zur Mobilitäts-
wende und Reduzierung klimaschäd-
licher Treibhausgasemissionen bei. 
Dieses Engagement wird in Zukunft 
vom Gesetzgeber belohnt!

Ab sofort erhalten Sie pro eFahrzeug 
und Jahr eine ePrämie von 388 €.
epuls ermöglicht durch einen ein-
fachen und digitalen Service die 
Erschließung dieser ePrämien ohne 
Kosten, Mehraufwand und Risiko.

Registrieren Sie sich jetzt bei  
www.epuls.at und erhalten Sie Ihre 
ePrämie verlässlich innerhalb der 

ePrämien für private eFahr zeuge!
nächsten 14 Werktage nach erfolgrei-
cher Überprüfung Ihrer Angaben!

Was macht epuls?
epuls, ein Unternehmen der Münzer 
Bioindustrie GmbH, generiert aus 
Ihren Ladepunkten und mehrspu-
rigen eKraftfahrzeugen (PKW, LKW, 
und Busse) eQuoten und verkauft sie 
gebündelt an quotenpflichtige Unter-
nehmen. Dafür bekommen Sie eine 
jährliche ePrämie!

Warum ist das möglich?
Strommengen, die in mehrspurigen 
eKraftfahrzeugen eingesetzt werden, 
können als nachhaltige Kraftstoffe zer-

tifiziert werden und steigern dadurch 
ihren Wert in Form von eQuoten. Das 
gilt sowohl für Betreiber von öffent-
lich-zugänglichen Ladestationen, 
als auch für Besitzer von eKraftfahr-
zeugen.
Nähere Information finden Sie 
unter www.epuls.at

Wir suchen Dich
Mitarbeiter*in im Freibad gesucht
Aufgaben: Kassiertätigkeiten wäh-
rend Freibadbetrieb und/oder Mithil-
fe bei anfallenden Bauhof-Arbeiten

Einsatzzeitraum: Mitte Mai bis Ende 
August 2023
Wochenarbeitszeit: Teilzeit bzw. Voll-
zeit, aber auch als Ferialjob in den 
Sommerferien. Der Einsatzzeitraum 
sowie die Wochenarbeitszeit können 
je nach Möglichkeit und Wunsch 
flexibel vereinbart werden!

Alle Interessierten an einem Job an 
der frischen Luft, aber auch Schüler, 
Studenten oder Pensionisten (für 
Freibadtätigkeit) zu deren Eigen-
schaften freundliches Auftreten, 
Teamfähigkeit, Flexibilität, Genauig-
keit und Selbständigkeit gehören.

Weitere Informationen erhalten Sie 
von Amtsleiter Wilhelm Hoffmann, 
Tel. 07277 2302–23 bzw. können Sie 
Bewerbungen persönlich und unter 
hoffmann@prambachkirchen.ooe.
gv.at abgeben.
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In der Zeit von 17. bis 24. April 2023 können Sie für folgende 
Volksbegehren Ihre Zustimmung erklären: 

•  ECHTE Demokratie – Volksbegehren
•  Lieferkettengesetz- Volksbegehren
•  Beibehaltung Sommerzeit
•  Unabhängige JUSTIZ sichern
•  GIS Gebühren NEIN
•  BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!
•  NEHAMMER MUSS WEG

Eintragungen können an den nachstehenden Tagen zu den 
folgenden Zeiten am Gemeindeamt vorgenommen werden. 

Montag, 17. April 2023  08:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag, 18. April 2023  08:00 – 20:00 Uhr 
Mittwoch, 19. April 2023 08:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag, 20. April 2023  08:00 – 16:00 Uhr 
Freitag, 21. April 2023   08:00 – 16:00 Uhr 
Samstag, 22. April 2023  geschlossen!
Sonntag, 23. April 2022  geschlossen!
Montag, 24. April 2022  08:00 – 16:00 Uhr

Volksbegehren 
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Von 19. bis 26. Juni 2023 können Sie für folgendes Volksbe-
gehren Ihre Zustimmung erklären: 

•  Neutralität Österreichs JA
•  anti-gendern Volksbegehren
•  Untersuchungsausschüsse live übertragen
•  Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung
•  Asylstraftäter sofort abschieben
•  Verbot für Kinder-Instagram
•  Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!
•  Rettung unserer Sparbücher

Eintragungen können an den nachstehenden Tagen zu den 
folgenden Zeiten am Gemeindeamt vorgenommen werden: 

Montag, 19. Juni 2023   08:00 – 16:00 Uhr 
Dienstag, 20. Juni 2023  08:00 – 20:00 Uhr 
Mittwoch, 21. Juni 2023  08:00 – 16:00 Uhr 
Donnerstag, 22. Juni 2023  08:00 – 16:00 Uhr 
Freitag, 23. Juni 2023   08:00 – 16:00 Uhr 
Samstag, 24. Juni 2023  geschlossen
Sonntag, 25. Juni 2023  geschlossen!
Montag, 26. Juni 2023   08:00 – 16:00 Uhr 

Bitte bringen Sie zur Eintragung auch einen amtlichen Lichtbildausweis mit. 
Die Eintragung muss nicht bei einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online mit der Handysignatur getätigt werden 
(www.bmi.gv.at/volksbegehren). Online können Sie diese bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (24. April 2023 bzw. 
26. Juni 2023), 20:00 Uhr, durchführen.

Baugrund oder Einstellmöglichkeit gesucht
Wir, der Siedlerverein Prambachkirchen, benötigen ganz 
dringend einen Baugrund oder eine Einstellmöglichkeit für 
unsere Gerätschaften. Es müsste – wenn möglich – zentral 
in Prambachkirchen liegen. Eine Grundstückgröße von ca. 
500 bis 600 m² bzw. eine Einstellmöglichkeit von 120 bis 150 
m² wäre ideal. Da sich im Laufe der Zeit vieles geändert hat, 
müssen auch wir beim Siedlerverein umdenken.

Wir haben zur Zeit über 500 Mitglieder, die natürlich auch 
die Geräte vom Siedlerverein in Anspruch nehmen. Im Jahr 
1985 wurde der Verein gegründet, da hatte man das Augen-
merk auf die Gerätewarte gelegt, die heute noch alle im Amt 

tätig sind. Ich möchte als Obmann die 
Gerätewarte entlasten und ein ge-
eignetes Gerätehaus bauen bzw. eine 
Einstellmöglichkeit anmieten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn sich 
jemand bei mir meldet.
Rückmeldung bitte an Werner Brunner
Tel. 0664 545 26 27

Siedlerverein Prambachkirchen
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Wir starten ab Mitte Mai wieder einen 

coolen FREIBAD.SOMMER

Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, 
Wasserratten und Sonnenanbeter, 
Feierabend-Besucher ... 

Öffnungszeiten 
ab Mitte Mai (bei Schönwetter)

Mo–Fr 12:00–20:00 Uhr 
Sa, So, Feiertage 10:00–20:00 Uhr

ab Sommerferien:
täglich 10:00–20:00 Uhr

Tipps für Poolbesitzer
Wird ein Swimming-Pool aus der 
öffentlichen Wasserleitung gefüllt, 
werden dafür rund 30–40 m³ Trink-
wasser benötigt. Das entspricht dem 
täglichen Wasserbedarf von rund 350 
Personen.
Gerade im Frühjahr, wenn viele Pools 
gleichzeitig befüllt werden, können die 
Kapazitäten der öffentlichen Wasser-
versorgung schnell an ihre Grenzen 
stoßen. 

Um die Versorgung der Bevölkerung 
mit dem notwendigen Trinkwasser 
nicht zu gefährden, müssen einige Vor-
schriften berücksichtigt werden.
• Der Pool darf nur über die hauseige-

ne Wasserversorgung gefüllt werden.

• Die Befüllung des Pools über einen 
Hydranten ist nicht gestattet.

• Die Poolbefüllung zeitlich strecken 
(Gartenschlauch über längeren Zeit-
raum aufdrehen), sodass punktuelle 
Verbrauchsspitzen reduziert werden.

• Poolfüllungen müssen rechtzeitig 
dem Gemeindeamt gemeldet wer-
den, um ev. zeitliche Einteilungen 
treffen zu können (Tel. Nr. 07277 
2302-12).

Generell wird empfohlen, das Pool-
wasser nicht jedes Jahr vollständig zu 
erneuern. Bei fachgerechter Einwinte-
rung bzw. fachgerechtem Poolbetrieb 
kann das Poolwasser bedenken-
los über mehrere Jahre verwendet 
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werden. Dies schont die Umwelt und 
reduziert die Kosten.
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2023 Vorschreibung Fälligkeit sämtliche Preise inkl. 10 % MwSt. ausgen. Grundsteuer (keine MwSt.)

1. Quartal 31. Jänner 15. Februar

Wasser-Akonto (Hälfte Vorjahr) x

Wasser-Grundgebühr 1. Halbjahr 46,00 €

Grundsteuer 1. Quartal x

Hundeabgabe je Hund 40,00 € 

2. Quartal 30. April 15. Mai

Kanal-Grundgebühr 1. Halbjahr 142,80 €

Kanal-Benützungsgebühr 1. Halbjahr je Person 46,45 €

Müllabfuhr 1. Halbjahr 81,90 €

Grundsteuer 2. Quartal x

3. Quartal 31. Juli 15. August

Wasser-Abrechnung bis 7/23 
m3 Verbrauch x 1,84 abzügl. Akonto

1,84 €

Wasser-Grundgebühr 2. Halbjahr 46,00 €

Grundsteuer 3. Quartal x

4. Quartal 31. Oktober 15. November

Kanalgrundgebühr 2. Halbjahr 142,80 €

Kanalbenützungsgebühr 2. Halbjahr je Person 46,45 €

Müllabfuhr 2. Halbjahr 81,90 €

Grundsteuer 4. Quartal x

Wasser-Grundgebühr
Wasser-Bezugsgebühr/m³

ab 1.7.2023
Kanalgrundgebühr bis 250 m²
Grundgebührsteigerungsbetrag (20 

% je weitere angefangene 250 m²)

Kanal-Benützungsgebühr je Person
Bereitstellungsgebühr für an-

geschlossene aber unbebaute 
Grundstücke m²-Satz  Wasser

Kanal
Müllabfuhrgebühr
Müllabfuhr je Tonne (120 l)

pro Entleerung
Müllsack (90 l)
Bioabfallsäcke 10 l (26 St.)
Bioabfallsäcke 120 l (10 St.)
Bioabfallsäcke 240 l (10 St.)
Gartenabfallsack
Schülerausspeisung

Kindergartenkinder
Schüler
Erwachsene

Essen auf Rädern
Menü
Menü – Sozialtarif

Krankenbett – Monatliche Miete
Kaution

92,00 €
1,84 €
1,93 €

285,60 €
57,12 €

92,90 €

0,22 €
0,48 €

163,80 €
18,20 €

10,00 €
4,00 €
8,00 €

10,00 €
1,00 €

3,60 €
4,10 €
5,60 €

11,40 € 
9,00 €

10,00 €
200,00 €

Erleichterung der Zahlungsverpflichtungen 
mit einem SEPA-Lastschrift-Mandat
Die regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen für Gemeindeabgaben 
(oft in wechselnder Höhe) lassen sich sehr bequem über das Giro-
konto mit einem Abbuchungsauftrag (= SEPA-Lastschrift-Mandat) 
begleichen. Damit erfolgen Ihre Zahlungen immer termingerecht.

Vorteile dieser Zahlungsart
• Sie laufen nicht mehr Gefahr, wegen eines Versehens einen Zah-

lungstermin zu versäumen und dadurch unnötig Mahngebühren 
und Säumniszuschlag in Kauf zu nehmen.

• Die Abbuchung vom Girokonto kommt Ihnen bei den meisten 
Banken wesentlich billiger als die Überweisung per Zahlschein.

Selbstverständlich können Sie die SEPA-Lastschrift bei uns jederzeit 
widerrufen und für den Fall der Fälle haben Sie auch ein Rückgabe-
recht von 56 Tagen.

Was haben Sie zu tun?
IBAN und Bankbezeichnung im Formular ergänzen (finden Sie 
auf Ihrer Maestro-Karte oder im Online-Banking), nachstehende 
SEPA-Lastschrift-Mandat unterschreiben, abtrennen und uns über-
mitteln.

Helfen Sie mit – machen wir die Verwaltung einfacher. Wir laden Sie 
ein, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. 

Gemeindeabgaben
Abgabenübersicht für das Jahr 2023
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Brunnen Langstögen 
Am Berg, Amselweg, Andrichsberg, Auf der Wies, Bahnhofstraße, Baumgarten, Bergstraße, Birihub (Hauptzähler), Birkenstraße, 
Blumenweg, Eferdinger Straße, Eichenstraße, Erlenweg, Fasanweg, Gallham, Gartenweg, Gföllnerwald, Götzenberg, Grieskirchner 
Straße, Großsteingrub, Grüben 1, Hauptstraße, Hochstraße, Industriestraße, Kapellenweg, Kleinsteingrub, Kreuzberg, Langstögen, 
Langstögner Straße, Mairing, Melissenweg, Meteoritenweg, Mitterweg, Oberdoppl, Obereschlbach, Passauer Straße, Prattsdorf 
(ausgen. Prattsdorf 20), Prof.-Anton-Lutz-Weg, Römerweg, Rosenstraße, Sandstraße, Schulstraße, Sonnenhang, Steinbruch, 
Sternenweg, Strassfeld, Südhang, Tannenweg, Unterbruck, Unterbrucker Weg, Unterdoppl, Untereschlbach, Unterprambach, 
Weidenweg, Weinzierlbruck, Wiesenweg
Parameter

Einheit

pH -Wert

--

Calzium 
(Ca)
mg/l

Magnesi-
um (Mg)

mg/l

Chlorid 
(Cl)
mg/l

Nitrat 
(NO3)
mg/l

Sulfat
(SO4)
mg/l

Natrium 
(Na)
mg/l

Kalium 
(K)

mg/l

Carbo-
nathärte

° dH

Gesamthärte

° dH

Parameterwert 
/Indikatorwert 6,5 - 9,5 400 150 200 50 250 200 50 - größer 8,4

Info 11/2022 7,3 59,1 13,8 9,8 20,1 38,9 9,28 1,29 7,92 11,4

Netzprobe Gschnarret 
Grüben (ausgen. Grüben 1), Gschnarret, Gstocket, Kleinstroheim, Mitterstroheim, Prattsdorf 20, Sallmannsberg, Stallberg, 
Taubing, Uttenthal, Anspeisung HB Mitterstroheim
Parameter

Einheit

pH -Wert

--

Calzium 
(Ca)
mg/l

Magnesi-
um (Mg)

mg/l

Chlorid 
(Cl)
mg/l

Nitrat 
(NO3)
mg/l

Sulfat
(SO4)
mg/l

Natrium 
(Na)
mg/l

Kalium 
(K)

mg/l

Carbo-
nathärte

° dH

Gesamthärte

° dH

Parameterwert 
/Indikatorwert 6,5 - 9,5 400 150 200 50 250 200 50 - größer 8,4

Info 11/2022 7,6 80,3 17,6 49,5 27,1 32,9 12,3 2,29 10,7 15,3

Information zur Wasserqualität

Sepa-Lastschrift-Mandat
Zahlungsempfänger:
Creditor-ID: AT51ZZZ00000008427

Marktgemeinde Prambachkirchen
Prof.-Anton-Lutz-Weg 1
4731 Prambachkirchen

Zahlungspflichtiger:

Name:     _________________________________________

Adresse:  _________________________________________

                  _________________________________________

Mandatsreferenz:
(wird vom Zahlungsempfänger vergeben/ausgefüllt)

IBAN:       _________________________________________

Bank:       _________________________________________

Zahlungsart:                    x wiederkehrend    o einmalig
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den oben genannten Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser 
Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Ich kann/Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, kontomäßige Zeichnung
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Alttextilien und Schuhe
Textilien und Schuhe werden seit über 25 Jahre in unse-
ren Altstoffsammelzentren (ASZ) gesammelt

Was wird gesammelt?
•  tragbare und saubere KLEIDUNG
•  tragbare und saubere SCHUHE (paarweise gebündelt)
•  unbeschädigte TASCHEN und GÜRTEL
•  sauberes BETTZEUG, BETTFEDERN im Inlett
•  Vorhänge, Tischwäsche

Was wird NICHT gesammelt?
•  kaputte, verschmutzte, nasse oder/und verschimmelte 

Kleidung und Schuhe
•  Stoffreste und Putzlappen
•  Ski-, Snowboard- oder Eislaufschuhe
•  Schuheinlagen

Was passiert damit?
Es werden saubere und tragbare Textilien aller Art in trans-
parenten Textiliensammelsäcken und Schuhe paarweise 
gebündelt in den Altstoffsammelzentren übernommen und 
zentral in Wels (LAVU) umgeschlagen. Vom Abfalllogistik-
zentrum in Wels werden die Fraktionen im Anschluss an 
Sortierbetriebe in der EU geliefert. Dort werden die Textilien 
und Schuhe zur Wiederverwendung in Europa und in der 
Dritten Welt eingesetzt.

Welche Vorteile bietet die ASZ-Sammlung?
Sämtliche ASZ-Erlöse aus stofflicher Verwertung kommen 
den Gemeinden und somit jedem einzelnen zugute.
•  ASZ-Erlöse fließen in den Ausbau der ASZ-Infrastruktur 

und decken einen Teil der Personalkosten
•  ASZ-Erlöse entlasten die Abfallgebühren
•  Umwelt- und Klimaschutz durch effiziente Abwicklung der 

Sammlung und Verwertung
•  Regionale Arbeitsplätze

Textilien-Sammelsäcke gibt es gratis in allen ASZ in 
Oberösterreich und am Gemeindeamt.

Information des BAV Eferding

E F E R D I N G

Abbruch, Umbau, 
Sanierung und Neubau
Abfalltrennung und Freimengen im  
Altstoffsammelzentrum (ASZ) – Stand Jänner 2023

Die Abgabe von Sperrabfall, Alt- und Problemstoffen im 
ASZ wird über die allgemeinen Abfallgebühren und zusätz-
lich über Stofferlöse aus der Altstoffsammlung finanziert 
und kann daher für Privathaushalte mit haushaltsüblichen 
Mengen kostenlos angeboten werden. Kosten für zusätz-
lich anfallende Abfälle aus Sanierungen, Hausabbrüchen, 
Umbauten und Neubauten können nicht von der Allgemein-
heit getragen werden und sind von der VerursacherIn zu 
bezahlen. Die Altstoffsammelzentren sind generell nicht 
dafür gedacht, große Abfallmengen von Abbrüchen, etc. zu 
übernehmen. Bitte wenden Sie sich für die Bereitstellung 
eines Containers an einen gewerblichen Entsorger.

Kostenpflichtige 
Stoffgruppen

Freimengen Kosten

Bauschutt 
(Beton, Ziegel, Natur-
steine, Mörtel, Fliesen, 
Porzellan, ...)

100 kg/Monat/Haus-
halt

€ 6,60/100 kg

Bau-Restmassen (Her-
aklith, Glasbausteine, 
Farbglas, Zement- und 
Putzreste, ...)

100 kg/Monat/Haus-
halt

€ 13,20/100 kg

Asbestzement/Eternit  -- € 0,11/kg

Mineralwolle  
(künstliche Mineralfaser, 
Glaswolle, Steinwolle,...) 

--- € 5,00/Sack

Gipskarton (sauber) ---
max. 5 Säcke/
Bauvorhaben

Altholz 
2 m³/Woche und 
4 m³/Jahr 

€ 20,00/m³

XPS-Dämmplatten (alt) --- € 4,40/kg
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Entsorgung Mineralwolle
Was wird gesammelt?

•  künstliche Mineralfasern (KMF)
•  Isolierungen wie Glaswolle und Steinwolle in Form von 

Platten, Matten, Rohrschalen oder auch lose

Nicht im Zugbandsack gesammelt werden:
•  Baurestmassen
•  Asbestzement/Eternit
•  asbesthaltige Materialien
•  Gipskarton- oder Heraklithplatten

Bei der Abgabe im ASZ unbedingt beachten
• Entsorgung erfolgt ausschließlich über den staubdichten 

und verschnürbaren 110-Liter-Sammelsack
• Abfall nur von Privatpersonen. Gewerbemengen werden 

nicht angenommen.
• Kosten belaufen sich auf € 5,00 pro Sack (beinhaltet ge-

Keine gemischte Sammlung im
GELBEN SACK
von Metall- und Kunststoff-
verpackungen im Bezirk Eferding!

setzlich vorgeschriebene Entsorgung)
• Maximale Abgabe sind 5 Säcke pro Bauvorhaben

Besondere Sorgfalt geboten
• Mineralwolle keinesfalls mit anderen Abfällen mischen
• Krebserregende Faserstäube können freigesetzt werden
• Verwendung von Schutzausrüstung wird empfohlen

Mineralwolle-Sammelsäcke gibt es gratis in allen ASZ 
in Oberösterreich.
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Wie bereite ich mich persönlich vor?
zivilschutz-ooe.at

VORTRAG
# Dienstag, 30. Mai 2023

# 19:00 Uhr

# Kultursaal 

Die Marktgemeinde Prambachkirchen  lädt zum

Blackout
Ein Stromausfall der alles verändert

Tagelang kein Strom! Licht und Heizung funktionieren 
nicht mehr, die Lebensmittelversorgung ist nicht mehr 
gewährleistet – die Supermärkte bleiben geschlossen, 
die Wasserversorgung fällt aus, die öffentliche Ordnung 
ist nicht mehr sicher gestellt, Kommunikationsmittel wie 
Telefon und Internet funktionieren nicht mehr … Das Ka-
tastrophenszenario “Blackout” wird immer realistischer, 
Experten stellen sich heutzutage nicht mehr die Frage, ob 
so ein Blackout auftritt, sondern wann. 

Der Zivilschutzverband klärt daher auf, was für den Fall 
der Fälle zu tun ist und informiert am 

Dienstag, 30. Mai 2023, 19 Uhr 
im Kultursaal Prambachkirchen 

wie es zu einem solchen Blackout kommen kann und 
über notwendige Vorsorgemaßnahmen. 

Eintritt frei – Nähere Informationen zum OÖ Zivilschutz 
gibt es unter www.zivilschutz-ooe.at.
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Aktuelle Information zur Geflügelpest 
Seit Jahresende 2022 wurden mehrere 
Fälle von Geflügelpest (HPAI, Aviäre In-
fluenza, „Vogelgrippe“) bei Wildvögeln 
in Niederösterreich, Wien und nun 
auch in Oberösterreich festgestellt. 
Heuer gab es erstmalig in Oberöster-
reich Ausbrüche in geflügelhaltenden 
Betrieben. Anfang März wurden jedoch 
keine verzeichnet. 

In Europa ist die Vogelgrippe sehr prä-
sent und hat in zahlreichen Ländern 
zu großen Verlusten in Geflügelbe-
trieben geführt. Besonders für Puten 
und Hühner ist die Geflügelpest sehr 
bedrohlich. Enten und Gänse können 
sich auch infizieren, zeigen aber oft 
keine Symptome und spielen somit 
in der Verbreitung der Krankheit eine 
wesentliche Rolle. Auch heimische 
Wildvögel, allen voran Wildenten und 
-gänse, tragen zur Ausbreitung des 
Virus bei.

Auf Grund der derzeitigen Situation 
wurden in Österreich Gebiete mit stark 
erhöhtem Geflügelpest-Risiko und 
Gebiete mit erhöhtem Geflügelpest-
Risiko festgelegt. In diesen Gebieten 
sind von den Geflügelhalterinnen und 
-haltern bestimmte Maßnahmen um-
zusetzen.
Derzeit zählt das gesamte Bundesland 
Oberösterreich zum Gebiet mit stark 
erhöhtem Risiko!

Pflichten der Tierhalterinnen und 
Tierhalter in Gebieten mit stark er-
höhtem Geflügelpest-Risiko:
 Es gilt Stallhaltungspflicht: Geflügel 

ist in Stallungen oder in geschlos-
senen Haltungsvorrichtungen, die 
zumindest oben abgedeckt sind, zu 
halten (z.B. Volieren mit Dach oder 
sogenannte „Wintergärten – zum 
Stall anschließende, durch Netz 
oder Gitter abgesicherte offene 
Fronten unter einem Dach).

 Betriebe unter 50 Stück Geflügel 
sind bei Einhaltung der folgenden 
Biosicherheitsmaßnahmen von der 
Stallhaltungspflicht ausgenommen:
- Enten und Gänse werden getrennt 

zu anderem Geflügel gehalten, 
sodass ein Kontakt nicht möglich 
ist und

- in Ausläufen wird das Geflügel 
durch Netze, Dächer oder horizon-
tal angebrachte Gewebe vor dem 
Kontakt mit Wildvögeln geschützt 
oder die Fütterung und Tränkung 

erfolgt im Stallinnenbereich oder 
einem Unterstand. Die Ausläufe 
müssen in diesem Fall gegen 
Oberflächengewässer, an denen 
sich wildlebende Wasservögel 
aufhalten können, ausbruchsicher 
abgezäunt sein.

 Die Tränkung darf nicht mit Ober-
flächenwasser erfolgen, zu dem 
Wildvögel Zugang haben.

Jeder Verdacht auf das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Erreger der Geflü-
gelpest ist bei der zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde anzuzeigen.
Im Risikogebiet sind außerdem ein 
Abfall der Futter- und Wasseraufnah-
me (von mehr als 20 %), ein Abfall der 
Eierproduktion (um mehr als 5 %) oder 
eine erhöhte Sterblichkeitsrate (höher 
als 3 % in einer Woche) zu melden.
Bei unklaren Gesundheitsproblemen 
in Geflügelbetrieben sollte unbe-
dingt eine tierärztliche Untersuchung 
erfolgen.

Die verpflichtende Meldung von tot 
aufgefundenen wildlebenden Wasser-
vögeln und Greifvögeln bei der örtlich 
zuständigen Veterinärbehörde (Amts-
tierarzt/Amtstierärztin) ist ebenfalls für 
die Früherkennung wichtig.

Abschließend wird darauf hingewie-
sen, dass die Haltung von Geflügel bei 
der zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde zu melden ist.

Geflügelpest 
ist eine Erkrankung der Vögel, 
die durch Influenza A Viren der 
Subtypen H5 und H7 verursacht 
wird. Der Subtyp H5N1, der in 
Österreich nachgewiesen wurde, 
ist für Vögel hochpathogen (stark 
krankmachend) und führt zu 
vielen Todesfällen, besonders in 
Hausgeflügelbeständen.
Infektionen mit H5N1 beim 
Menschen sind in Europa bis jetzt 
nicht nachgewiesen worden.
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Sie haben eine Frage und suchen eine 
Antwort darauf?
Sie haben ein Anliegen und möchten 
mit jemandem darüber sprechen?
Sie haben ein Problem und wissen 
nicht an wen sie sich wenden sollen?

In der heutigen Zeit gibt es eine Fülle 
von sozialen Angeboten für verschie-
denste Lebenssituationen. Es ist nicht 
einfach, für sich das passende An-
gebot zu finden. Seit dem Jahr 2000 
ist die Sozialberatungsstelle Eferding 
als erste Anlaufstelle und Wegweiser 
im Sozialbereich nicht mehr weg zu 
denken.

Von „A“ wie Altenheim bis „Z“ wie 
Zuschuss:
• Rat und Hilfe in schwierigen Lebens-

situationen und Notlagen
• Information über regionale und 

überregionale Hilfsangebote

Sozialberatungsstelle des Sozialhilfeverbandes Eferding 

Rat und Orientierung in sozialen Fragen
• Kontakt- und Ansprechperson für 

Personen oder Institutionen im 
sozialen Bereich

• Weitervermittlung an andere Hilfs-
organisationen und soziale Einrich-
tungen

• Unterstützung auch für Angehörige 
und Dritte

• Hilfestellung bei Behördenangele-
genheiten – z.B. Pflegegeldantrag, 
Sozialhilfe, Befreiungsanträge,...

• Information über Alten- und Pflege-
heime, mobile Dienste, betreubares 
Wohnen,...

• Hilfestellung bei finanzieller Über-
forderung und drohendem Woh-
nungsverlust

• u.v.m

Die Gespräche sind vertraulich, neutral 
und kostenlos. 
Bei Bedarf sind auch Hausbesuche 
möglich.

Kontakt:

DGKS Judith Resch und 
FSB-A Renate Baumgartner
Stadtplatz 1, 3. Stock (Sparkassenge-
bäude, Eferding
Tel.: 07248 603 64 631 und 64 632
Mail:  sbs.post@shvef.at

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag  8:00–12:00 Uhr
Dienstag zusätzlich 15:00–18:00 Uhr

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Ein sorgenfreier Tag 
Tageszentrum Hilfswerk in Scharten
Wer sind wir?
Unser Team besteht aus Diplom-
krankenpflegerinnen, Fachsozialbe-
treuerinnen Altenarbeit, Helferinnen, 
Physiotherapeuten und speziellen 
Therapeuten mit Hunden.

Wie sieht ein Tag bei uns aus?
Wir starten mit einem gemütlichen 
Frühstück in den Tag. Wir fördern die 
Gemeinschaft und geben Impulse für 
ein gutes Miteinander. Danach werden 
verschiedenste Aktivitäten in der 
Gruppe angeboten. Es wird gebastelt, 
gesungen, Gedächtnistraining, Bewe-
gungsübungen und noch vieles mehr 
umgesetzt. Nach dem gemeinsamen 

Mittagessen gibt es die Möglichkeit 
sich auszuruhen. Ein Teil der Gruppe 
nutzt die Ruhezeit für Brettspiele bzw. 
bleibt hier auch immer wieder Zeit für 
Einzelförderungen und Einzelgesprä-
che. Am Nachmittag finden wir uns im 
Gemeinschaftsraum ein und bei Kaffee 
und Kuchen wird nett geplaudert und 
das Miteinander genossen. Wenn es 
das Wetter zulässt, steht dann meist 
ein Spaziergang auf dem Programm 
bzw.  werden verschiedenste Gruppen-
aktivitäten angeboten. 

Nach einem erfüllten Tag werden die 
Senioreninnen und Senioren von ihren 
Angehörigen oder einem Taxidienst 

abgeholt und nach Hause gebracht. 
Unsere Tage sind Mittwoch und 
Donnerstag von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
bzw. 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr. Bei genü-
gend Bedarf dürfen wir voraussichtlich 
ab März den Dienstag als zusätzlichen 
Tag anbieten.

Bei Interesse oder für nähere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an 

Sabine Aichinger 
Telefonnummer 0664 8076 513 86 

und natürlich gibt es auch die Möglich-
keit einen unverbindlichen Schnup-
pertag zu vereinbaren!
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OÖ Schulveranstaltungshilfe
Gefördert werden Eltern mit schul-
pflichtigen Kindern in allgemeinbil-
denden Pflichtschulen, Privatschulen 
mit Öffentlichkeitsrecht und Landwirt-
schaftlichen Fachschulen

Wer wird gefördert?
Eltern, wenn mindestens ein Kind im 
Laufe des Schuljahres an einer 4-tägi-
gen Schulveranstaltung teilgenommen 
hat oder mehrere Kinder an mehrtägi-
gen Schulveranstaltungen mit min-
destens einer Nächtigung außerhalb 
des Schulstandortes teilgenommen 
haben.

Was wird gefördert?
Die Teilnahme an einer 4-tägigen 
Schulveranstaltung für ein Kind oder 

an mehrtägigen Schulveranstaltungen 
für mehrere Kinder.

Wie wird gefördert?
zwischen 50 Euro für 2-tägige und 125 
Euro für 5-tägige Schulveranstaltun-
gen.

Im aktuellen Schuljahr 2022/23 wird 
der Förderbetrag in doppelter Höhe 
ausbezahlt. Darüber hinaus erhalten 
anspruchsberechtigte Familien für 
die Teilnahme ihres Kindes an einem 
mindestens 4-tägigen Schulskikurs 
100 Euro Zuschlag für die notwendige 
Skiausrüstung.

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein?

Bestimmte Einkommensgrenzen 
(berechnet nach dem gewichteten 
Pro-Kopf-Einkommen auf Basis des 
geltenden Sockelbetrages) dürfen 
nicht überschritten werden.
Wohnsitz in Oberösterreich

Abwicklung / Antragstellung
Sollte ein Kind in einem Schuljahr 
mehrere Schulveranstaltungen ab-
solviert haben, wird empfohlen, den 
Zuschuss für den längeren dieser Auf-
enthalte zu beantragen.

Der Antrag ist mittels (Online-)Formu-
lar an das Familienreferat des Landes 
Oberösterreich zu richten. 
www.land-oberoesterreich.
gv.at/33987.htm

Weitere Familienförderungen finden Sie unter www.familienkarte.at
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Gastfamilien gesucht!
Liebe Familien,
als bildungsorientierter und gemein-
nütziger Verein “YFU Austria – Inter-
kultureller Austausch” wollen wir 
mit Schüleraustausch die Welt näher 
zusammenbringen – doch erst durch 
unsere weltoffenen ehrenamtlichen 
Gastfamilien wird dies möglich!
Im September erwarten wir für das 
Schuljahr 2023/24 rund 20 Austausch-
schüler*innen aus aller Welt, die hier 
zur Schule gehen und bei ehrenamt-
lichen Gastfamilien wohnen werden. 
Nach diesen Gastfamilien mit Inter-
esse an interkulturellem Austausch 
suchen wir gerade!

Wer kann Gastfamilie werden? 
Grundsätzlich ist jede Familie und 
auch jedes Paar für die Aufnahme 
eines Gastkindes geeignet. Man stellt 
ein Bett, Verpflegung und - das ist 
das wichtigste - einen großes Herz 
und einen Platz im Familienleben zur 
Verfügung. Was dadurch entsteht ist 
nicht nur interkultureller Austausch, 
sondern eine lebenslange Verbindung 
über Grenzen hinweg!

Gerade in Zeiten wie diesen halten 
wir die Durchführung von Schüleraus-
tausch-Programmen für unheimlich 
wertvoll - um damit Jugendlichen 
Hoffnung und Perspektiven zu bieten 
und zu mehr interkulturellem Ver-

ständnis und Toleranz beizutragen. 
YFU - "Youth for Understanding" 
- wurde nach dem 2. Weltkrieg mit 
genau diesen Zielen gegründet und 
wir stehen auch heute noch genauso 
dahinter und dafür ein. Wir freuen uns, 
wenn Ihre Familie ein Teil davon wird!

Unter gastfamilien.yfu.at finden Sie 
weitere Informationen zu unserem 
Gastfamilien-Programm. Über die 
Website kann auch unsere kosten-
lose Infomappe bestellt werden. Auf 
unserer Website können Sie außerdem 
auch bereits in den Kurzbeschrei-
bungen der Austauschschüler*innen 
schmökern, die im September zu uns 
kommen werden.
Detailliertere Informationen (und 
Fotos) zu den einzelnen Gastkindern 
erhalten Interessierte auf Anfrage.

Wir veranstalten derzeit außerdem 
Donnerstags von 17 bis 18 Uhr regel-
mäßig Online-Infotreffs, bei denen Sie 
alle Ihre Fragen stellen können und 
laden Sie ganz herzlich dazu ein!
Sehr gerne informieren wir Sie auch 
telefonisch oder über E-Mail persön-
lich und unverbindlich! Wir freuen uns 
über Ihre Kontaktaufnahme!

Mit herzlichen Grüßen,
Annika Tapler & Margarethe Bendix
YFU-Gastfamilienteam

YFU AUSTRIA – Interkultureller Austausch
Tulpengasse 5/1 | 1080 Wien | T: +43 1 890 1506 | M: gastfamilien@yfu.at

Mehr Informationen finden Sie unter yfu.at sowie auf Facebook und Instagram.

Prattsdorfer 
Wallfahrt 
nach St. Thomas zum 
Gedenken an Frieden 
und Freiheit

Samstag, 
13. Mai 2023

Unsere Wallfahrt soll heuer ganz 
besonders unter dem Zeichen des 
Friedens stehen. Wir treffen uns um 
8.00 Uhr beim Gedenkstein in Pratts-
dorf und gehen, über Steingrub, Unter-
doppl (Kröswang) und Oberprambach 
nach St. Thomas.
Nach der Messe und einer Einkehr 
stehen Autos und Busse zum Rück-
transport zur Verfügung.

Die Prattsdorfer laden alle ganz herz-
lich ein.

Vermiete 
Wohnung 
in Prambachkirchen, 
Schulstraße 13, ab April 2023:

77 m², Erdgeschoss, Loggia, Keller-
abteil, überdachter Autostellplatz, 
Möblierte Küche, Elektroheizung - 
auch Holzheizung möglich 

Miete: € 600 + Betriebskosten € 200 
(excl. Stromkosten)

Kontakt: Pauline Klinglmair-Boube-
nicek, Tel. 0650 622 3990
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Sonntag, 26.03.2023
17:00 Uhr, Kultursaal

Ein FanTASTischer Abend
Die "ACCO Schlümpfe" der LMS Nattern-
bach und das neu gegründete "Upper 
Austria Accordian Orchestra" laden zu 
einem gemeinsamen Akkordeonkonzert 
der Extraklasse. Eintritt frei
Landesmusikschule

Dienstag, 28.03.2023
14:30–17:00, Pfarrheim

Trauercafe 
Lebenswende-Gespräche 
Einander begegnen, miteinander reden, 
zuhören, erinnern ...
Wir laden alle trauernden Menschen 
– unabhängig davon, wie lange der 
Verlust zurückliegt – ein, sich bei Kaffee 
& Kuchen mit anderen Trauernden zu 
treffen und Kontakte zu knüpfen. Der 

Erfahrungsaustausch und Impulse der 
Gesprächsleiterinnen sollen Anregun-
gen für den Umgang mit dem Verlust 
geben und die eigene Zuversicht und 
Lebenskraft stärken.
Wir begleiten euch gerne:
Mag. Veronika Domberger,
Margit Greinöcker
Pfarre Prambachkirchen
www.dioezese-linz.at/prambachkirchen

Donnerstag, 30.03.2023
19:30, Gemeindeamt Sitzungssaal

Gemeinderatssitzung
Marktgemeinde Prambachkirchen

Samstag, 01.04.2023
08:00–14:00

Sandkisten-Aktion 2023
"Hurra der Sand ist da!!!
Eure Sandkiste wird von der ÖVP Pram-
bachkirchen kostenlos mit Sand befüllt.

Anmeldung bis spätestens 25.03. 
an Walter Schnelzer, Tel.: 0664 
244 56 40 oder Mail an elwas@
gmx.at; bitte Sandmenge, An-
sprechperson und Telefonnum-
mer bekanntgeben
ÖVP Prambachkirchen 
prambachkirchen.ooevp.at

Mittwoch, 12.04.2023
8:30–9:30, Pfarre Prambachkir-
chen

Babyspielgruppe Zwerge
Massage- und Schoßspiele lie-
ben die Kleinen besonders. Die 
einfachen Reime und Wieder-
holungen fördern die Sprachent-
wicklung des Kindes und geben 
ihm Sicherheit und Vertrauen. 
 Anmeldung & Info unter 0676 
5722709, fbz.eferding@ooe.
familienbund.at

Familienbundzentrum Eferding

Mittwoch, 12.04.2023
9:45–11:15, Pfarre Prambachkirchen

Eltern-Kind-Gruppe 
Schmetterlinge
Bei den wöchentlichen Treffen wird ge-
meinsam mit der Spielgruppenleiterin 
gesungen und gespielt. Bei einfachen 
Fingerspielen, Wahrnehmungsspielen 
und beim Spielen mit den verschiedens-
ten Materialien aus der Natur werden 
die Sinne des Kindes angeregt und für 
das Einfache sensibilisiert.
Anmeldung & Info unter 0676 5722709, 
fbz.eferding@ooe.familienbund.at
Familienbundzentrum Eferding

Dienstag, 18.04.2023
19:00, Kultursaal

Infoveranstaltung 
"Endlich Nichtraucher"
Sie möchten mit dem Rauchen auf-
hören und das ohne Qual, Entzug und 
Verlustgefühl? 
Nichtraucher-Seminar 
Fr, 5.5.2023, 14 Uhr, Kultursaal
Blauer Dunst adé, Gesunde Gemeinde

Donnerstag, 20.04.2023
19:00–20:00, Pfarrheim

Singkreis - gemeinsam singen!
mit Daniela und Stefanie
Singleiterinnen für heilsames und ge-
sundheitsförderndes Singen
Anmeldung bitte bei:
Daniela 0681 102 84 573
Stefanie 0699 109 56 926
Pfarre Prambachkirchen

Freitag, 21.04.2023
17:00–21:00, Bücherei Prambachkirchen

Lange Nacht der BibliOÖtheken 

          Veranstaltungen
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SPIELEN ohne Ende im Pfarrheim und 
in der Bibliothek ... Zeit, um in Ruhe in 
unseren vielen Neuerscheinungen zu 
stöbern und zu schmökern ... Zeit für 
nette Gespräche
Bibliothek Prambachkirchen

Samstag, 22.04.2023
19:30, Mehrzweckhalle Dachsberg

Frühjahrskonzert
Musikverein Prambachkirchen

Samstag, 29.04.2023
10:00–12:00, Pfarrkirche

Erstkommunion
Pfarre Prambachkirchen

Freitag, 05.05.2023
15:00–18:00, Feuerwehrhaus  
Prambachkirchen

Feuerlöscher-Überprüfung
Es werden alle Typen bzw. Hersteller 
überprüft!
FF Prambachkirchen

Samstag, 06.05.2023
07:30–12:00, Feuerwehrhaus  
Gallsbach-Dachsberg

Feuerlöscher-Überprüfung 
FF Gallsbach-Dachsberg

Samstag, 06.05.2023
10:00–12:00, Pfarrkirche

Firmung 
Firmspender: Kons.Rat Mag. Lukas Di-
kany, Abt des Stiftes Schlägl
Pfarre Prambachkirchen

Dienstag, 09.05.2023
14:00, Gasthaus Lackner

Mutter- und Vatertagsfeier
Pensionistenverband

Dienstag, 09.05.2023
19:00, Kultursaal

Muttertagskonzert
Landesmusikschule Prambachkirchen

Samstag, 13.05.2023
8:00 Uhr, Gedenkstein Prattsdof

Prattsdorfer Wallfahrt 
nach St. Thomas
Zum Gedenken an Frieden und Freiheit

Dorfgemeinschaft Prattsdorf

Samstag, 13.05.2023
09:00–13:00, Freibadparkplatz

Bauernmarkt
Die Grünen

Mittwoch, 17.05.2023
14:30 –17:00, Pfarrheim 

Trauercafe 
Lebenswende-Gespräche
Info siehe 28.3.2023
Pfarre Prambachkirchen

Donnerstag, 18.05.2023
09:00 und 14:00, Pfarrkirche

Christi Himmelfahrt
09:00 Uhr Gottesdienst
14:00 Uhr Flurprozession mit Maian-

dacht in Mairing
Pfarre Prambachkirchen

Donnerstag, 25.05.2023
19:00–21:00, Pfarrheim

Singkreis - gemeinsam singen! 
Info siehe 20.04.2023
Pfarre Prambachkirchen

Donnerstag, 25.05.2023
19:30, Gemeindeamt Sitzungssaal 

Gemeinderatssitzung
Marktgemeinde Prambach-
kirchen 

Dienstag, 30.05.2023
19:00, Kultursaal

Vortrag Blackout 
Vorsorge und Selbstschutz 
- Wie bereite ich mich 
persönlich vor
Marktgemeinde u. Zivil-
schutzverband

Mittwoch, 31.05.2023
Pfarrheim

Babyspielgruppe 
Zwerge
Anmeldung & Info unter 0676 
5722709, fbz.eferding@ooe.
familienbund.at
Familienbundzentrum Efer-
ding

Mittwoch, 31.05.2023
Pfarrheim

Eltern-Kind-Gruppe 
Schmetterlinge
Anmeldung & Info unter 0676 5722709, 
fbz.eferding@ooe.familienbund.at
Familienbundzentrum Eferding

Donnerstag, 08.06.2023
09:00–12:00, Pfarrkirche

Fronleichnamsfest 
09:00 Uhr Gottesdienst
anschließend Fronleichnamsprozession
Pfarre Prambachkirchen

Freitag, 16.06.2023
Landes-Bergwandertag 
in Micheldorf
Pensionistenverband

Samstag, 17.06.2023
Ganztägig, Ortszentrum

12-Stunden-Benefizlauf 
Lebensfreunde Prambachkirchen

Donnerstag, 22.06.2023
19:00–21:00, Pfarrheim

Singkreis – gemeinsam singen!
Info siehe 20.04.2023
Pfarre Prambachkirchen

© Wakolbinger

Lesefestival Lesefestival 
19./20. April, Pöstlingberg Linz

Kids-Run Kids-Run 
6. Mai, Pichlinger See Linz

Ritterfest Ritterfest 
8. Juli, Linzer Altstadt und Schloss

Alle Veranstaltungen unter Alle Veranstaltungen unter 
www.ooe.familienbund.at/eventswww.ooe.familienbund.at/events

Events fur Familien

          Veranstaltungen
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Nach einem erfolgreichen Kirchen-
konzert Anfang Dezember, kehrten 
auch wir, der Musikverein Prambach-
kirchen, wieder aus unserer Winter-
pause zurück. Gestartet wurde mit der 
Generalversammlung des Blasmusik-
verbandes Eferding mit Abzeichenver-
leihung und einer verspäteten Weih-
nachtsfeier im Jänner.

Anfang Februar ging es dann auch 
schon wieder mit den Proben für das 
alljährliche Frühjahrskonzert los, wo 
wir euch am 22. April 2023 um 19:30 in 
Dachsberg sehr herzlich einladen.

Vorstellen unserer Instrumente
Um für Nachwuchs zu sorgen, veran-
stalteten wir vor den Semesterferien 
einen Vorstellungs-Vormittag unserer 
Instrumente in der Volksschule Pram-
bachkirchen. Dort durften die Kinder 
die verschiedensten Instrumente ken-
nenlernen und selbst ausprobieren.

Heuer werden wir den Mai, voraus-
sichtlich am 29. April, mit dem 
traditionellen Maiblasen musikalisch 
einleiten. Wir werden die Ortschaf-
ten Uttenthal, Gschnarret, Stallberg, 
Prattsdorf, Steinbruch, Klein-, Groß-
steingrub, Unter-, Oberdoppl, Ober-
freundorf, Dachsberg, Hundswies, 
Weinberg, Grüben, Ober-, Mitter-, Un-
tergallsbach, besuchen. Am 1. Mai wird 
unser Rundgang im Ort stattfinden.

Musikverein Prambachkirchen

Musikverein mit dem Vocalensemble major7 beim Kirchenkonzert im vergangenen 
Dezember

Wir freuen uns auf ein musikalisches Jahr 2023. 

Maximilian Scharinger wurde das 
Junior-Abzeichen überreicht

Das Vorstellen unserer Instrumente ist ein Highlight für Groß und Klein

Instrumente-Vorstellen in der 
Volksschule
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Landesmusikschule Prambachkirchen

Erlebnis Musikschule
Liebe musikbegeisterte Kinder 
und Eltern!

Wir haben nun das erste Winter-
semester seit Beginn der Pandemie 
ohne COVID-19-Bestimmungen und 
Einschränkungen hinter uns gebracht 
und wir können mit Stolz behaupten – 
„es war sehr erfolgreich“! Es herrscht 
endlich wieder „Normalbetrieb“ in 
unseren Musikschulen. Der Groß-
gruppenunterricht und auch unsere 
Ensemble-Proben konnten wieder in 
Präsenzform durchgeführt werden. 
Unsere beliebten Vorspielabende und 
regionsübergreifende Veranstaltungen 
lockten wieder viele Besucher an.

Nun können wir auch endlich wieder 
unsere Instrumentenvorstellungen in 
den Schulen und Kindergärten durch-
führen. Um das musikalische Interesse 
zu wecken, finden zu diesem Zweck 
auch heuer wieder unsere Schnupper-
tage statt, die voriges Jahr erstmals 
erfolgreich abgehalten wurden.
Die Schnuppertage finden von 20. 
März bis 31. März 2023 in unseren Mu-
sikschulen statt. In diesem Zeitraum 
ist es möglich ohne Anmeldung eine 
Unterrichtsstunde zu besuchen. Gerne 
können mehrere Unterrichtsfächer 
(auch an unterschiedlichen Tagen) 
gewählt werden. Unsere Lehrkräfte 
freuen sich auf Interessierte aller 
Altersklassen. 

Die Stundenpläne aller Schulstandorte 
(Prambachkirchen, Waizenkirchen, St. 
Agatha und Neukirchen a. W., Peuer-
bach, Natternbach) entnehmen Sie 
bitte unserer Homepage. Wir freuen 
uns daher auf das Sommersemester, 
wo wir mit unseren Kindern und Jung-
gebliebenen die Freude an der Musik 
gemeinsam in die Welt hinaustragen. 

Save the date 
9. Mai 2023, 19 Uhr
Großes Muttertagskonzert 
Kultursaal Prambachkirchen

Anmeldungen
Musikschulanmeldungen werden 
jederzeit gerne entgegengenommen. 
Das Anmeldeformular und das Unter-
richtsangebot finden Sie auf unserer 
Homepage. Für Fragen steht Ihnen Dir. 
Norbert Hebertinger via E-Mail unter: 

ms-waizenkirchen.post@ooe.gv.at 
bzw. persönlich beim Haupteinschrei-
bungstermin in der LMS Prambachkir-
chen am 23.3. von 17 bis 18 Uhr gerne 
zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet:
Auf unserer Homepage: https://wai-
zenkirchen.landesmusikschulen.at/ 
oder auf Facebook: „LMS 
Peuerbach Waizenkir-
chen“.

 

Du wolltest schon immer 
ein Musikinstrument ausprobieren? 
 

Dich über Angebote und Lehrer*innen informieren 
und einmal einen Musikunterricht miterleben? 

 
Oder etwas mehr über 
DEIN Lieblingsinstrument erfahren? 

 
…dann sind die 

SCHNUPPERTAGE 
an der 

Landesmusikschule Waizenkirchen, 
sowie an den Musikschulen 
Neukirchen am Walde 

Prambachkirchen 
& St. Agatha 

genau das Richtige für dich! 
 

Von Mo, 20. März 2023 bis Fr, 31. März 2023 hast du die 
Möglichkeit das große Fächerangebot kennenzulernen und 

etwas Musikschulatmosphäre zu schnuppern. 
 

Genauere Infos dazu findest du auf unserer Homepage: 
waizenkirchen.landesmusikschulen.at 

 
 

Komm vorbei – 
schnuppere dich durch unser Angebot! 

!!

Besuchen Sie uns auch im Internet auf unserer Homepage 
https://waizenkirchen.landesmusikschulen.at oder auf Facebook „LMS Peuerbach Waizenkirchen“
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         GESUNDHEIT.LEBEN

Lachen ist gesundheitsfördernd, er-
leichternd und wohltuend, es bringt 
Gelassenheit und Lebensfreude. Ak-
tivieren Sie Ihre Lachmuskeln, damit 
steigern Sie Ihr Selbstvertrauen und 
betreiben gleichzeitig Burnout-Pro-
phylaxe. Humor hat außerdem eine 
positive Auswirkung auf zwischen-
menschliche Beziehungen, auf die 
Kommunikation und Motivation – sei 
es zuhause oder am Arbeitsplatz. 

Eisbrecher Humor 
Humorvolles Aufeinander-Zugehen 
kann sprichwörtlich „das Eis brechen“. 
Durch eine humorvolle Ausdruckswei-
se von Ideen, Gefühlen oder Einstel-
lungen ist es möglich, das Konflikt-
potenzial zu verringern. Humorvollen 

Menschen fällt es leicht, mit Enttäu-
schungen umzugehen. Das entkrampft 
ihren Alltag. Frauen lachen übrigens 
öfter als Männer. Humor verschafft 
eine „innere Distanz“ zu schweren 
Themen. 

Innerliches Joggen 
Wenn es uns förmlich schüttelt vor 
Lachen, dann könnte man das als 
„innerliches Joggen“ bezeichnen. Re-
aktionen wie z.B. der Pulsanstieg erhö-
hen die Blutzirkulation und das Gehirn 
wird mit mehr Sauerstoff versorgt. 
Durch herzhaftes Lachen werden auch 
Glückshormone ausgeschüttet und 
unsere Immunabwehr angeregt. All 
diese Faktoren steigern unsere Zufrie-
denheit und unser Wohlbefinden. 

So gelingt ein humorvoller Alltag:
o Beginnen Sie den Tag mit guter 

Laune. Schenken Sie sich morgens 
selbst das erste Lächeln im Spiegel.

o Nehmen Sie sich und die Welt nicht 
zu ernst. Humorlosigkeit ist kein 
Erfolgsrezept.

o Sorgen Sie dafür, dass Sie mehrmals 
täglich lachen können. Dadurch 
bringen Sie mehr Gelassenheit und 
Lebensfreude in Ihren Alltag.

o Lächeln Sie Ihre Mitmenschen an. 
Diese werden Ihnen Ihr Lächeln 
zurück schenken.

o Laden Sie Ihre Spaßbatterien auf 
und fragen Sie sich wer oder was Sie 
immer zum Lachen bringt. Suchen 
Sie auch im Alltag nach Dingen, die 
komisch sind, z.B. Witze, lustige 
Videos, ...

o Lassen Sie sich von guter Laune und 
guten Ideen anstecken.

Kochkurs 
„Duftendes Brot und Gebäck – ganz 
einfach selber machen“

Der Kochkurs am 30. Jänner 2023 fand 
schon bei der Voranmeldung einen 
großen Anklang und so war der ausge-
buchte Kurs wieder ein voller Erfolg.
In unserer Top ausgestatteten Lehr-
küche der Mittelschule wurde den gan-
zen Abend Brot und Gebäck gebacken.
Der Praxiskurs für alle, die duftendes 
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Humor steigert das Wohlbefinden

Sorgen Sie dafür, dass Sie mehrmals täglich lachen können. 



23

Unser Rezept-Tipp

Feta-Spinat-
Tascherl
Zutaten
 200 g Feta
   frische Basilikumblätter
 1/2  Bund Schnittlauch
 100  g  Blattspinat
   Knoblauch
 80  g  Bergkäse gerieben
   Muskat
 1   Eiklar
 4   Strudelteigblätter
 2  EL  Olivenöl zum Bepinseln
   Salz, Pfeffer

Zubereitung
Feta mit einer Gabel grob zerdrücken, 
Basilikumblätter und Blattspinat ha-
cken, Schnittlauch und Knoblauch fein 
schneiden mit dem Bergkäse vermen-
gen und abschmecken.
Ein Strudelteigblatt auf die Arbeitsflä-
che legen und dünn mit Öl bepinseln, 
die obere auf die untere Hälfte falten. 
In Rechtecke schneiden und die Teig-
ränder mit dem verquirlten Eiklar be-
streichen. Die Fülle in die Mitte setzen, 
die Enden über die Füllung einschla-
gen und einrollen.
Mit Öl bepinseln und im vorgeheizten 
Rohr bei 200°C ca. 10 min goldbraun 
backen.

Weitere Rezepte sowie Infos 
und Tipps fi nden Sie auf 
www.gesundes-oberoesterreich.at

Feta-Spinat-Tascherl 
Zutaten: 4 Portionen

200 g Feta
frische Basilikumblätter
1/2 Bund Schnittlauch
100 g Blattspinat
Knoblauch
80 g Bergkäse gerieben
Muskat
1 Eiklar
4 Strudelteigblätter
2 EL Olivenöl zum Bepinseln
Salz, Pfeff er

Zubereitung:

Feta mit einer Gabel grob zerdrücken, Basili-
kumblätter und Blattspinat hacken, Schnitt-
lauch und Knoblauch fein schneiden mit dem 
Bergkäse vermengen und abschmecken.
Ein Strudelteigblatt auf die Arbeitsfl äche legen 
und dünn mit Öl bepinseln, die obere auf die 
untere Hälfte falten. In Rechtecke schneiden 
und die Teigränder mit dem verquirlten Eiklar 
bestreichen. Die Fülle in die Mitte setzen, die 
Enden über die Füllung einschlagen und ein-
rollen. Mit Öl bepinseln und im vorgeheizten 
Rohr bei 200°C ca. 10 min goldbraun backen.
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Eine geschickte Auswahl an Fertigprodukten (z. B. Strudelteig) erweitert im Homeof-
fi ce die schnelle und gesunde Küche - immer mit frischen Lebensmitteln (Gemüse, 
Salat, Obst) aufwerten!

Weitere Rezepte sowie Infos 
und Tipps fi nden Sie auf 
www.gesundes-oberoesterreich.at

Feta-Spinat-Tascherl 
Zutaten: 4 Portionen

200 g Feta
frische Basilikumblätter
1/2 Bund Schnittlauch
100 g Blattspinat
Knoblauch
80 g Bergkäse gerieben
Muskat
1 Eiklar
4 Strudelteigblätter
2 EL Olivenöl zum Bepinseln
Salz, Pfeff er

Zubereitung:

Feta mit einer Gabel grob zerdrücken, Basili-
kumblätter und Blattspinat hacken, Schnitt-
lauch und Knoblauch fein schneiden mit dem 
Bergkäse vermengen und abschmecken.
Ein Strudelteigblatt auf die Arbeitsfl äche legen 
und dünn mit Öl bepinseln, die obere auf die 
untere Hälfte falten. In Rechtecke schneiden 
und die Teigränder mit dem verquirlten Eiklar 
bestreichen. Die Fülle in die Mitte setzen, die 
Enden über die Füllung einschlagen und ein-
rollen. Mit Öl bepinseln und im vorgeheizten 
Rohr bei 200°C ca. 10 min goldbraun backen.
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Eine geschickte Auswahl an Fertigprodukten (z. B. Strudelteig) erweitert im Homeof-
fi ce die schnelle und gesunde Küche - immer mit frischen Lebensmitteln (Gemüse, 
Salat, Obst) aufwerten!
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Brot und herzhaftes Gebäck aus der 
eigenen Küche schätzen und Sauerteig 
selbst herstellen möchten, konnten an 
diesem Abend Tipps und Tricks von 
der Seminarbäuerin Monika Dunzinger 
vom LFI OÖ einholen.

Von knusprig-leicht bis kernig-vollwer-
tig ist bei der Herstellung verschiede-
ner Brotspezialitäten alles möglich.
Wir freuen uns das die Kochkurse bis-
her immer erfolgreich besucht wurden 
und hoffen natürlich auch das die 
zukünftigen veranstalteten Kochkurse 
gut angenommen werden!

Wertvolle Tipps und Tricks gab die 
Seminarbäuerin Monika Dunzinger 
beim Brotbackkurs

Kostenlose Infoveranstaltung:

Di, 18. April 2023, 19:00 Uhr

Nichtraucher-Seminar

Fr, 5. Mai 2023, 14:00 Uhr

Ort: Kultursaal Prambachkirchen

Schulstraße 4
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Was tut sich bei der Jagd?
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Mutter Natur hat den Frühlingswecker gestellt, in der Flora und Fauna ist es an 
der Zeit, aufzustehen. Lange und erholsam war der Winterschlaf, die Winter-
ruhe und die Zeit der Entbehrungen, doch jetzt ist eine Aufbruchsstimmung bei 
Mensch und Tier spürbar. 

Die heimischen Wälder, Felder und 
Wiesen sind der Boden für neues 
Leben. Es sind Kraftorte, die wir 
Menschen insbesondere im Früh-
ling aufsuchen. Orte, die uns frische 
Energie vermitteln. Denn im Frühling 
bekennt die Natur wieder Farbe: Am 
Waldrand duftet das Grün und Busch-
windröschen, Schlüsselblume und 
Veilchen sorgen für einen optischen 
Paukenschlag.

Schutz für den Nachwuchs
Doch wie so oft gilt es auch den 
Kraftplatz Natur zu teilen. „Der Wald 
und andere Lebensräume sind vor 
allem auch Lebensraum für unzählige 
Tiere. Von Ende April bis Mitte Juni 
erreicht die Brutzeit für Wildtiere ihren 
Höhepunkt“, so Landesjägermeister 
Herbert Sieghartsleitner. Stockenten, 
Wildschweine, Füchse und Feldhasen 
sorgen jetzt schon dafür, dass der 
Naturkindergarten gut gefüllt ist. Wer 
also dieser Tage einen Schritt in die 
Natur setzt, sollte stets eines im Ge-
päck haben: Respekt. 
So sollten insbesondere im Früh-
ling zum Schutz der jungen Wildtiere 
Hundehalter ihre Vierbeiner an die 
Leine nehmen. Gerüche, Geräusche 
und Bewegungen von jungem Wild 
wecken mitunter Jagdinstinkte, gegen 
die Hundebesitzer machtlos sind. 

Aufgeschreckte und gehetzte Wildtiere 
laufen auf Straßen und können Unfälle 
verursachen. Ein trächtiges Reh sogar 
im Schockzustand die Kitze verlieren. 
Da muss der Hund das Tier gar nicht 
erwischen.

Keine menschlichen Eingriffe
„Oft ist der Mensch selbst nicht un-
beteiligt. So kann falsch verstandene 
Tierliebe lebensbedrohliche Folgen 
haben. Vermeintlich zurückgelassene 
Jungtiere sollen nicht aufgenom-
men werden“, appelliert Wildbiologe 
Christopher Böck, Geschäftsführer des 
Oberösterreichischen Landesjagdver-
bandes.
So kommt zum Beispiel die Häsin nur 
einmal am Tag zu ihren Jungen, um 
sie zu säugen. Auch Gelege, also Vogel-
eier, sollen auf keinen Fall berührt 
werden. Das Muttertier beobachtet 
aus sicherer Entfernung genau die 
Störenfriede und traut sich nicht zum 
Nest, solange die Eindringlinge in 
der Nähe sind und so kühlen die Eier 
aus…
Lassen wir also den Wildtieren ihre 
Ruhezonen, bleiben wir auf den 
Wegen und erfreuen wir uns über den 
herrlichen Anblick und die wunder-
bare Natur in unserer Gemeinde – die 
Tiere, aber auch die Jägerinnen und 
Jäger danken es Ihnen!

Frühlingsgefühle in Wald und Flur

„Die Lebensräume in Wald und Flur 
können nur funktionieren, wenn sich 
alle Nutzer des grünen Stellenwerts 
bewusst sind. Im Mittelpunkt der Ar-
beit der oberösterreichischen Jägerin-
nen und Jäger steht der Naturschutz. 
Und damit auch der Schutz der Wild-
tiere. Die Natur sagt Weidmannsdank“ 
erklärt Landesjägermeister Herbert 
Sieghartsleitner abschließend. 

Auf der Website www.fragen-zur-jagd.
at eröffnet der OÖ Landesjagdverband 
interessante Einblicke in die Welt der 
Jägerinnen und Jäger sowie unserer 
heimischen Wälder und Wildtiere. 
Schauen Sie doch einmal hinein.

OÖ. Landesjagdverband - 
Ihre OÖ. Jägerinnen und Jäger

Jungtiere, wie hier ganz junge Feldhasen, 
und Gelege (Nester mit Eiern) auf keinen Fall 
berühren. Es handelt sich meist um keine 
Findelkinder und die tierischen Eltern sind 
nicht weit von ihren Schützlingen entfernt.
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Was tut sich bei der Jagd?

jeweils donnerstags 
von 9:00–10:00 Uhr 

Sitzungsraum des 
Pfarrheimes Prambachkirchen
Prof.-Anton-Lutz Weg 3

Leitung: Daniela Weixelbaumer, 
Yoga-Trainerin 
Tel. 0650 704 1974
daniela.weixelbaumer@gmx.at

Sehr herzlich lade ich Interessierte 
zum Kennenlernen zu einer kosten-
losen Schnupperstunde ein.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, 
es sind keine Vorkenntnisse 
notwendig.
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YOGA für Senioren
Yogatrainerin Daniela Weixelbaumer in Kooperation 
mit dem Pensionistenverband Prambachkirchen

Mit Yoga, fit in jedem Alter!
Yoga hat in den letzten Jahren vielfältig Anklang gefunden und sich rasend und 
flächendeckend verbreitet. Obwohl viele Zeitschriften Bilder von jungen und un-
glaublich biegsamen Yoginis zieren, ist Yoga tatsächlich für alle da!
Die Yoga-Einheiten sind so aufgebaut, dass praktisch (fast) jeder teilnehmen kann. 
Wir üben im Stehen und Sitzen, am und neben dem Stuhl (nicht am Boden). Auf 
mögliche körperliche Einschränkungen wird Rücksicht genommen. Jeder hat so 
die Möglichkeit in seinem eigenen Tempo in die Übungen rein zu wachsen. 

Bestellen Sie jetzt Ihre
Bio-FreilandGans und Bio-FreilandPute

für einen genussvollen Herbst vor.
Unsere Gänse erreichen im Herbst ein Gewicht von ca. 
4 Kilogramm, unsere Puten ca. 7 bis 15 Kilogramm. Auf 
Wunsch können wir die Pute für Sie zerteilen. Bestellun-
gen werden bis 26.5.2023 entgegengenommen.

BioHof Thomabauer
Simon Humer
Prattsdorf 13, 4731 Prambachkirchen
0664 99 09 125
office@biohof-thomabauer.at
www.biohof-thomabauer.at

hochWERTig – NATURnah – erLEBEN

Bezahlte Anzeige

Unser Hofladen ist am  

Freitag von 13 – 18 Uhr offen.
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Förderung Antragstelle Zeitpunkt des  
Antrages Höhe Voraussetzungen

OÖ Familienkarte
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18771 • www.familienkarte.at

jederzeit, ab Geburt des 
1. Kindes

zahlreiche Vergünstigungen im Freizeibereich, in der Gast-
ronomie und Hotellerie und bei Dienstleistungsbetrieben

• Familienbeihilfe für mind. 1 Kind
• Hauptwohnsitz in OÖ
• von ausländischen Staatsbürgern ist der Nachweis eines Aufenthalts titels erforderlich

Elternbildungsgutscheine 
des Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-11181 • www.familienkarte.at

Nach Beantragung der OÖ 
Familienkarte automatisch  
zur Geburt des Kindes, zum  
3., 6. und 10. Lebensjahr

20 Euro zur Geburt, zum 3., 6. und 10. Lebensjahr • Besitz der OÖ Familienkarte

OÖ Mehrlingszuschuss
Familienreferat des Landes OÖ 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

spätestens bis zur Vollendung 
des 1. Lebensjahres der 
Mehrlinge

Zwillinge: 550 Euro + 100 Euro Gutschein für „Mobilen 
Familiendienst“ Caritas
Für jeden weiteren Mehrling: je 550 Euro + je 100 Euro 
Gutschein für „Mobilen Familiendienst“ Caritas

• Gemeinsamer Hauptwohnsitz in OÖ
• Familienbeihilfe
• Österreichische Staatsbürger bzw. EU-Bürger

OÖ Kinderbetreuungsbonus
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Anträge können ab Vollendung  
des 3. Lebensjahres gestellt 
werden

Der KBB beträgt jähr 960 Euro/Kind ab 1.1.2023
Vor 1.1.2023: 900 Euro/jährlich

• Nicht-Inanspruchnahme eines Kindergarten- oder Krabbelstubenplatzes (Kinder-
betreuung nach § 3 Abs. 3a Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz oder einer 
Sonderform nach § 23 Oö. KBBG).

Eltern-Kind-Zuschuss des 
Landes OÖ

Abt. Gesundheit des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732-7720-14910

Innerhalb eines Jahres nach 
Vollendung des 2., 5. und 8. 
Lebensjahres

Gesamt 405 Euro, dieser Betrag wird in drei Raten  
zu je 135 Euro ausbezahlt, nach Vollendung des  
2., 5. und 8. Lebensjahres

• termingerechte Durchführung aller im Eltern-Kind-Pass vorgesehenen Untersuchungen 
(inkl. Impfungen)

• Bestätigung einer zahnärztlichen Kontrolle (letztes Kindergartenjahr bzw. ab  
6. Geburtstag) und eines kariesfreien Gebisses (ab 9. Geburtstag)

• Hauptwohnsitz in OÖ 
• termingerechte Antragstellung

Begleitperson im 
 Krankenhaus

direkte Abrechnung der Krankenanstalten  
mit dem Land OÖ

direkte Abrechnung der 
Krankenanstalten mit dem 
Land OÖ

Kosten für die Begleitperson des Kindes im Krankenhaus 
(ausgenommen Selbstbehalt von 5,10 Euro pro Tag)

• Aufenthalt in oö. Krankenhaus (ausgenommen private Krankenanstalten und Unfall-
krankenhaus Linz)

Schulveranstaltungshilfe des 
Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

bis spätestens 3 Monate 
(31.10.) nach Ende des 
laufenden Schuljahres

zwischen 50 und 125 Euro je nach Dauer der Schulver-
anstaltung
im Schuljahr 22/23: doppelter Förderbetrag + 100 Euro 
Zuschuss Skiausrüstung (Voraussetzung: mind. 4tägiger 
Skikurs)

• Besucher einer allgemein bildenden Pflichtschule, Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, 
landw. Fachschule

• Einkommensobergrenze
• Bestätigung über Teilnahme an 4tägiger Schulveranstaltung für ein Kind oder mehrtägi-

gen Schulveranstaltungen für mehrere Kinder, mit mind. einer auswärtigen Nächtigung
• Hauptwohnsitz in OÖ

OÖ. Wintersportwoche
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at 
Antrag ist von den Schulen zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersportwoche Gutschein für Liftkarte für die Dauer des Schulskikurses

• Wintersportwoche findet in oö. Skigebiet statt
• Mindestausmaß von 4 aufeinander folgenden Schultagen (ganztägig)
• Volks-, Mittelschulen und AHS für Klassen bis zur 13. Schulstufe

OÖ. Wintersporttage

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at
Antrag ist von den Schulen bzw. 
 Kindergärten zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersporttage Gutschein für max. 3 Halbtages-Liftkarten pro Wintersaison • Wintersporttage müssen in einem oö. Skigebiet, während der Unterrichtszeit einer 

 Volksschule bzw. Betreuungszeit eines Kindergartens stattfinden

Nachhilfeförderung
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Jederzeit für 1. bis 9. 
Schulstufe (alle Schultypen), 
durch Pädagogen und Eltern 
(Bestätigung der Schule 
erforderlich) möglich

150 Euro pro Person und Semester (Wintersemester inkl. 
Semesterferien bzw. Sommersemester inkl. Sommerferien) 
in Form eines Gutscheines (beschränkt auf die Gegen-
stände Deutsch, Mathematik, Englisch bzw. eine zweite 
Fremdsprache)

• Hauptwohnsitz der zu Unterrichtenden in Oberösterreich
• Nachhilfeunterricht bei deklarierten professionellen Nachhilfeeinrichtung (eine vertrag-

liche Vereinbarung mit Land OÖ muss vorliegen)
• 1. bis 9. Schulstufe (alle Schultypen)
• angebotener Nachhilfeunterricht muss besucht werden

Schulkostenbeihilfe
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Im Schuljahr 2022/23, 
spätestens 31.7.2023 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/23

• Hauptwohnsitz in OÖ
• Pflichtschulalter (1.-9. Schulstufe)
• Schüler, die im Schuljahr 2022/23 der Schulpflicht unterliegen
• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• Einkommensobergrenze

Schulbeihilfe, Heim- und 
Fahrtkostenbeihilfe des 
Bundes

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alle Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

bis Ende des Kalenderjahres, 
in dem das betreffende Schul-
jahr beginnt

Schulbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.520 Euro/jährlich (ab 10. Schulstufe)
Heimbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.856 Euro/jährlich (ab 9. Schulstufe)
Fahrtkostenbeihilfe: 142 Euro (Voraussetzung: Heimbeihilfe)

• soziale Bedürftigkeit
• österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger 
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Unterstützung des Bundes 
für Teilnahme an Schulver-
anstaltungen

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alles Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

vor Beginn der Schulver-
anstaltung, jedoch spätestens 
bis 30. April des laufenden 
Schuljahres

Einmalig bis zu 242 Euro

• soziale Bedürftigkeit
• Dauer der Schulveranstaltung: mind. 5 Tage
• Österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Familienbeihilfe des Bundes Wohnsitzfinanzamt antragslose Familienbeihilfe 
bei Geburt eines Kindes

Gestaffelt nach Alter und Zahl der Kinder
ab Geburt: 120,60 Euro  3-9 Jahre: 129 Euro 
10-18 Jahre: 149,70 Euro  ab 19 Jahren: 174,70 Euro
monatliche Erhöhungsbeträge lt. Geschwisterstaffelung bei 
Mehrkindfamilien, Zuschlag für erheblich behindertes Kind: 
164,90 Euro  
Kinderabsetzbetrag: 61,80 Euro/Kind/Monat, wird ohne ge-
sonderten Antrag gemeinsam mit Familienbeihilfe ausgezahlt

• Wohnsitz, Lebensmittelpunkt der Antragsteller und Kinder in Österreich
• Sonderregelung für EU-Bürger, Drittstaatenangehörige und im Ausland lebende Kinder
weitere Details: www.bundeskanzleramt.gv.at

Kinderabsetzbetrag Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich 61,80 Euro pro Kind monatlich Anspruch auf Familienbeihilfe

Schulstartgeld Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich

105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind zwischen  
6 und 15 Jahren, Auszahlung automatisch mit  
September-Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe

Mehrkindzuschlag Wohnsitzfinanzamt

für jedes Kalenderjahr im 
Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommen-
steuererklärung, wenn keine 
Einkünfte vorliegen ist eine 
Direktauszahlung möglich

21,20 Euro/mtl. jedes ständig in Österreich bzw. dem  
EU-Raum lebende dritte und weitere Kind, für das  
Familienbeihilfe gewährt wird

Das zu versteuernde Familieneinkommen des Vorjahres darf 55.000,- Euro nicht 
überschreiten

Familienbonus Plus bei Arbeitgeber oder mit Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommensteuererklärung

bei Arbeitgeber oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/
Einkommensteuererklärung 
ab 2019

2.000 Euro/Kind/Jahr, ab 18. Geburtstag: 650 Euro;
Geringverdiener: siehe Kindermehrbetrag

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
www.bmf.gv.at

Kindermehrbetrag
über Arbeitgeber (Formular E30) oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/Einkommen-
steuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

bei geringen Einkommen (keine Lohn- bzw. Einkommen-
steuervorschreibung):  
für die Jahre 2019 bis 2021: 250 Euro,  
ab 2022: 550 Euro pro Kind und Jahr

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
weitere Details: www.bmf.gv.at

Unterhaltsabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres durch den Unterhalts-
verpflichteten

monatlich 31 Euro für das erste Kind,  
47 Euro für das zweite Kind und  
jeweils 62 Euro für das dritte und jedes weitere Kind

Unterhaltsverpflichtung
weitere Details: www.bmf.gv.at

Alleinerzieherabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

mit einem Kind 520 Euro, mit zwei Kindern 704 Euro,  
mit drei Kindern 936 Euro, für jedes weitere Kind erhöht  
sich der Betrag um jeweils 232 Euro

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die nicht mehr als 6 Monate im Kalenderjahr in einer 
Gemeinschaft mit einem Partner oder einer Partnerin leben und denen mehr als 6 
Monate ein Kinderabsetzbetrag zusteht

Alleinverdienerabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres gleich wie Alleinerzieherabsetzbetrag

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ver-
heiratet oder eingetragene Partner sind oder in einer Lebensgemeinschaft leben, das 
steuerpflichte Einkommen des Partners darf 6.312 Euro/Jahr inklusive steuerfreies 
Wochengeld nicht überschreiten

Kinderbetreuungsgeld  
des Bundes

jener Krankenversicherungsträger,  
bei dem der Antragsteller (mit)versichert  
ist oder zuletzt (mit)versichert war.

gebührt auf Antrag, frühestens 
ab dem Tag der Geburt des 
Kindes

Bezug entweder als pauschale oder einkommensabhängige 
Leistung
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• gemeinsamer Haushalt mit dem Kind
• Durchführung der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen
• Zuverdienstgrenze muss eingehalten werden
• Sonderregelungen für Nicht-Österreicher*innen
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

Klimabonus kein Antrag notwendig – Auszahlung 
automatisch

kein Antrag notwendig –  
Auszahlung automatisch

von Hauptwohnsitz abhängig (bei FinanzOnline: direkt aufs 
Konto, alternativ als Gutschein mit der Post

Hauptwohnsitz mind. 6 Monate in Österreich
weitere Details: www.klimabonus.gv.at
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Förderung Antragstelle Zeitpunkt des  
Antrages Höhe Voraussetzungen

OÖ Familienkarte
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18771 • www.familienkarte.at

jederzeit, ab Geburt des 
1. Kindes

zahlreiche Vergünstigungen im Freizeibereich, in der Gast-
ronomie und Hotellerie und bei Dienstleistungsbetrieben

• Familienbeihilfe für mind. 1 Kind
• Hauptwohnsitz in OÖ
• von ausländischen Staatsbürgern ist der Nachweis eines Aufenthalts titels erforderlich

Elternbildungsgutscheine 
des Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-11181 • www.familienkarte.at

Nach Beantragung der OÖ 
Familienkarte automatisch  
zur Geburt des Kindes, zum  
3., 6. und 10. Lebensjahr

20 Euro zur Geburt, zum 3., 6. und 10. Lebensjahr • Besitz der OÖ Familienkarte

OÖ Mehrlingszuschuss
Familienreferat des Landes OÖ 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

spätestens bis zur Vollendung 
des 1. Lebensjahres der 
Mehrlinge

Zwillinge: 550 Euro + 100 Euro Gutschein für „Mobilen 
Familiendienst“ Caritas
Für jeden weiteren Mehrling: je 550 Euro + je 100 Euro 
Gutschein für „Mobilen Familiendienst“ Caritas

• Gemeinsamer Hauptwohnsitz in OÖ
• Familienbeihilfe
• Österreichische Staatsbürger bzw. EU-Bürger

OÖ Kinderbetreuungsbonus
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Anträge können ab Vollendung  
des 3. Lebensjahres gestellt 
werden

Der KBB beträgt jähr 960 Euro/Kind ab 1.1.2023
Vor 1.1.2023: 900 Euro/jährlich

• Nicht-Inanspruchnahme eines Kindergarten- oder Krabbelstubenplatzes (Kinder-
betreuung nach § 3 Abs. 3a Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz oder einer 
Sonderform nach § 23 Oö. KBBG).

Eltern-Kind-Zuschuss des 
Landes OÖ

Abt. Gesundheit des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732-7720-14910

Innerhalb eines Jahres nach 
Vollendung des 2., 5. und 8. 
Lebensjahres

Gesamt 405 Euro, dieser Betrag wird in drei Raten  
zu je 135 Euro ausbezahlt, nach Vollendung des  
2., 5. und 8. Lebensjahres

• termingerechte Durchführung aller im Eltern-Kind-Pass vorgesehenen Untersuchungen 
(inkl. Impfungen)

• Bestätigung einer zahnärztlichen Kontrolle (letztes Kindergartenjahr bzw. ab  
6. Geburtstag) und eines kariesfreien Gebisses (ab 9. Geburtstag)

• Hauptwohnsitz in OÖ 
• termingerechte Antragstellung

Begleitperson im 
 Krankenhaus

direkte Abrechnung der Krankenanstalten  
mit dem Land OÖ

direkte Abrechnung der 
Krankenanstalten mit dem 
Land OÖ

Kosten für die Begleitperson des Kindes im Krankenhaus 
(ausgenommen Selbstbehalt von 5,10 Euro pro Tag)

• Aufenthalt in oö. Krankenhaus (ausgenommen private Krankenanstalten und Unfall-
krankenhaus Linz)

Schulveranstaltungshilfe des 
Landes OÖ

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

bis spätestens 3 Monate 
(31.10.) nach Ende des 
laufenden Schuljahres

zwischen 50 und 125 Euro je nach Dauer der Schulver-
anstaltung
im Schuljahr 22/23: doppelter Förderbetrag + 100 Euro 
Zuschuss Skiausrüstung (Voraussetzung: mind. 4tägiger 
Skikurs)

• Besucher einer allgemein bildenden Pflichtschule, Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht, 
landw. Fachschule

• Einkommensobergrenze
• Bestätigung über Teilnahme an 4tägiger Schulveranstaltung für ein Kind oder mehrtägi-

gen Schulveranstaltungen für mehrere Kinder, mit mind. einer auswärtigen Nächtigung
• Hauptwohnsitz in OÖ

OÖ. Wintersportwoche
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at 
Antrag ist von den Schulen zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersportwoche Gutschein für Liftkarte für die Dauer des Schulskikurses

• Wintersportwoche findet in oö. Skigebiet statt
• Mindestausmaß von 4 aufeinander folgenden Schultagen (ganztägig)
• Volks-, Mittelschulen und AHS für Klassen bis zur 13. Schulstufe

OÖ. Wintersporttage

Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz 
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at
Antrag ist von den Schulen bzw. 
 Kindergärten zu stellen

bis spätestens 2 Wochen vor 
Antritt der Wintersporttage Gutschein für max. 3 Halbtages-Liftkarten pro Wintersaison • Wintersporttage müssen in einem oö. Skigebiet, während der Unterrichtszeit einer 

 Volksschule bzw. Betreuungszeit eines Kindergartens stattfinden

Nachhilfeförderung
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Jederzeit für 1. bis 9. 
Schulstufe (alle Schultypen), 
durch Pädagogen und Eltern 
(Bestätigung der Schule 
erforderlich) möglich

150 Euro pro Person und Semester (Wintersemester inkl. 
Semesterferien bzw. Sommersemester inkl. Sommerferien) 
in Form eines Gutscheines (beschränkt auf die Gegen-
stände Deutsch, Mathematik, Englisch bzw. eine zweite 
Fremdsprache)

• Hauptwohnsitz der zu Unterrichtenden in Oberösterreich
• Nachhilfeunterricht bei deklarierten professionellen Nachhilfeeinrichtung (eine vertrag-

liche Vereinbarung mit Land OÖ muss vorliegen)
• 1. bis 9. Schulstufe (alle Schultypen)
• angebotener Nachhilfeunterricht muss besucht werden

Schulkostenbeihilfe
Familienreferat des Landes OÖ
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel.: 0732/7720-18772 • www.familienkarte.at

Im Schuljahr 2022/23, 
spätestens 31.7.2023 150 Euro pro Schüler*in im Schuljahr 2022/23

• Hauptwohnsitz in OÖ
• Pflichtschulalter (1.-9. Schulstufe)
• Schüler, die im Schuljahr 2022/23 der Schulpflicht unterliegen
• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• Einkommensobergrenze

Schulbeihilfe, Heim- und 
Fahrtkostenbeihilfe des 
Bundes

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alle Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

bis Ende des Kalenderjahres, 
in dem das betreffende Schul-
jahr beginnt

Schulbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.520 Euro/jährlich (ab 10. Schulstufe)
Heimbeihilfe: individuelle Berechnung/Grundbetrag  
1.856 Euro/jährlich (ab 9. Schulstufe)
Fahrtkostenbeihilfe: 142 Euro (Voraussetzung: Heimbeihilfe)

• soziale Bedürftigkeit
• österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger 
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Unterstützung des Bundes 
für Teilnahme an Schulver-
anstaltungen

je nach Schultyp gibt es unterschiedliche 
Zuständigkeiten
alles Infos dazu: www.bmbwf.gv.at

vor Beginn der Schulver-
anstaltung, jedoch spätestens 
bis 30. April des laufenden 
Schuljahres

Einmalig bis zu 242 Euro

• soziale Bedürftigkeit
• Dauer der Schulveranstaltung: mind. 5 Tage
• Österreichische Staatsbürgerschaft, EU/EWR-Bürger
weitere Details: www.bmbwf.gv.at

Familienbeihilfe des Bundes Wohnsitzfinanzamt antragslose Familienbeihilfe 
bei Geburt eines Kindes

Gestaffelt nach Alter und Zahl der Kinder
ab Geburt: 120,60 Euro  3-9 Jahre: 129 Euro 
10-18 Jahre: 149,70 Euro  ab 19 Jahren: 174,70 Euro
monatliche Erhöhungsbeträge lt. Geschwisterstaffelung bei 
Mehrkindfamilien, Zuschlag für erheblich behindertes Kind: 
164,90 Euro  
Kinderabsetzbetrag: 61,80 Euro/Kind/Monat, wird ohne ge-
sonderten Antrag gemeinsam mit Familienbeihilfe ausgezahlt

• Wohnsitz, Lebensmittelpunkt der Antragsteller und Kinder in Österreich
• Sonderregelung für EU-Bürger, Drittstaatenangehörige und im Ausland lebende Kinder
weitere Details: www.bundeskanzleramt.gv.at

Kinderabsetzbetrag Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich 61,80 Euro pro Kind monatlich Anspruch auf Familienbeihilfe

Schulstartgeld Wohnsitzfinanzamt  
(Auszahlung mit Familienbeihilfe)

kein gesonderter Antrag 
erforderlich

105,80 Euro für jedes schulpflichtige Kind zwischen  
6 und 15 Jahren, Auszahlung automatisch mit  
September-Familienbeihilfe

Anspruch auf Familienbeihilfe

Mehrkindzuschlag Wohnsitzfinanzamt

für jedes Kalenderjahr im 
Rahmen der Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommen-
steuererklärung, wenn keine 
Einkünfte vorliegen ist eine 
Direktauszahlung möglich

21,20 Euro/mtl. jedes ständig in Österreich bzw. dem  
EU-Raum lebende dritte und weitere Kind, für das  
Familienbeihilfe gewährt wird

Das zu versteuernde Familieneinkommen des Vorjahres darf 55.000,- Euro nicht 
überschreiten

Familienbonus Plus bei Arbeitgeber oder mit Arbeitnehmer-
veranlagung/Einkommensteuererklärung

bei Arbeitgeber oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/
Einkommensteuererklärung 
ab 2019

2.000 Euro/Kind/Jahr, ab 18. Geburtstag: 650 Euro;
Geringverdiener: siehe Kindermehrbetrag

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
www.bmf.gv.at

Kindermehrbetrag
über Arbeitgeber (Formular E30) oder mit 
Arbeitnehmerveranlagung/Einkommen-
steuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

bei geringen Einkommen (keine Lohn- bzw. Einkommen-
steuervorschreibung):  
für die Jahre 2019 bis 2021: 250 Euro,  
ab 2022: 550 Euro pro Kind und Jahr

nur für Kinder, für die Familienbeihilfe bezogen wird
weitere Details: www.bmf.gv.at

Unterhaltsabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres durch den Unterhalts-
verpflichteten

monatlich 31 Euro für das erste Kind,  
47 Euro für das zweite Kind und  
jeweils 62 Euro für das dritte und jedes weitere Kind

Unterhaltsverpflichtung
weitere Details: www.bmf.gv.at

Alleinerzieherabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres

mit einem Kind 520 Euro, mit zwei Kindern 704 Euro,  
mit drei Kindern 936 Euro, für jedes weitere Kind erhöht  
sich der Betrag um jeweils 232 Euro

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die nicht mehr als 6 Monate im Kalenderjahr in einer 
Gemeinschaft mit einem Partner oder einer Partnerin leben und denen mehr als 6 
Monate ein Kinderabsetzbetrag zusteht

Alleinverdienerabsetzbetrag im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung 
bzw. Einkommensteuererklärung

nach Ablauf des Kalender-
jahres gleich wie Alleinerzieherabsetzbetrag

Steuerpflichtige mit mind. 1 Kind, die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ver-
heiratet oder eingetragene Partner sind oder in einer Lebensgemeinschaft leben, das 
steuerpflichte Einkommen des Partners darf 6.312 Euro/Jahr inklusive steuerfreies 
Wochengeld nicht überschreiten

Kinderbetreuungsgeld  
des Bundes

jener Krankenversicherungsträger,  
bei dem der Antragsteller (mit)versichert  
ist oder zuletzt (mit)versichert war.

gebührt auf Antrag, frühestens 
ab dem Tag der Geburt des 
Kindes

Bezug entweder als pauschale oder einkommensabhängige 
Leistung
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

• Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind
• gemeinsamer Haushalt mit dem Kind
• Durchführung der Eltern-Kind-Pass-Untersuchungen
• Zuverdienstgrenze muss eingehalten werden
• Sonderregelungen für Nicht-Österreicher*innen
weitere Details: www.oesterreich.gv.at

Klimabonus kein Antrag notwendig – Auszahlung 
automatisch

kein Antrag notwendig –  
Auszahlung automatisch

von Hauptwohnsitz abhängig (bei FinanzOnline: direkt aufs 
Konto, alternativ als Gutschein mit der Post

Hauptwohnsitz mind. 6 Monate in Österreich
weitere Details: www.klimabonus.gv.at
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Termin Veranstaltung Anmeldung & Info
30.03.-
02.04.2023

23. Prag Halbmarathon
21,1 km durch Prag und deren wunderschönen Altstadt.

Mandi Huemer, Tel. 0660 3917 426

10.04.2023 Eferdinger Osterlauf
Die Traditionsveranstaltung am Ostermontag ist zurück. 
Hauptlauf 8 km, Hobbylauf 4 km, Staffellauf 4x2 km und 
Kinderläufe stehen zur Auswahl.

Mandi Huemer, Tel. 0660 3917 426

23.04.2023 Eingehtour „Panoramaweg Pichl“
Gemütliche Eingehtour mit herrlichen Blick ins Trattnachtal. Start 
und Einkehr beim „Kramer in der Au“: ca. 12 km, 200 Höhenmeter 

Renate Mairinger, Tel. 0664 4120 698 
od. Georg Loimayr, Tel. 0664 1909 261

07.05.2023 Klettersteig „Poppenberg C/D“
Er besticht durch seine tolle Aussicht auf das Stodertal, die grüne 
Steyr u. das Tote Gebirge. Die einzige „D“ Stelle kann umgangen 
werden.

Heli Steininger, Tel. 0677 6180 5024

17.05.2023 Genusswandern Renate Mairinger, Tel. 0664 4120 698 
od. Georg Loimayr, Tel. 0664 1909 261

21.05.2023 Nordic Walking Tour „Samareiner Jakobsweg“
Gemütliche NW-Tour in St. Marienkirchen/P. 
9 km, ca. 2 Std. Gehzeit

Sonja Huemer, Tel. 0660 4973 653

04.06.2023 Wandertour „Plöckenstein 1379 m“
Schöne Wanderung zum höchsten Punkt im Mühlviertel. 490 
Höhenmeter, ca. 4 Std. Gesamtgehzeit

Franz Eichlberger, Tel. 0664 232 8804

10.06.2023 Biketour„Rund um Prambachkirchen“
Abwechslungsreiche Tour auf unbefestigten Wegen und Asphalt, 
mit schönen Blicken auf unsere Gemeinde. Je nach Variante ca. 
30-40 km, ca. 400 Höhenmeter

Erwin Ferchhumer, Tel. 0680 149 5507

17.06.2023 7. 12-Std. Benefizlauf Prambachkirchen
Die Naturfreunde werden auch heuer wieder mit zwei 8er-Staffeln 
am Start sein.

Mandi Huemer, Tel. 0660 3917 426

21.06.2023 Genusswandern Renate Mairinger, Tel. 0664 4120 698 
od. Georg Loimayr, Tel. 0664 1909 261

Termine Naturfreunde

SCHWEIBELMAYR
Stefanie und Christian 
Hitzenberger
Obergallsbach 10 
4731 Prambachkirchen

Schafwollpellets 
vom Merinoschaf
Universeller Langzeitdünger für Topfpflanzen und im 
Garten geeignet für Obst, Gemüse, Kräuter, Blumen, 
Sträucher und Bäume

Abholung jeden Freitag und Samstag
Oder nach telefonischer Vereinbarung:
0664 836 1916 oder 0664 9546 009

bezahlte Anzeige

1 kg € 10
3 kg € 27
5 kg € 40
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Aus dem 
Standesamt
Geburten
Simone Pillinger und Patrick Humer, Obergallsbach

Stefan
Monika Ettinger und Stefan Krautgartner, Hofweg

Lorenz
Anna und Michael Schauer, Langstögener Straße

Peter 
Helena und Johannes Dopler, Mairing

Georg
Andrea Reisinger und Georg Enzlmüller, Mairing

David
Iris und Jochen Prandstätter, Am Berg

Niklas
Denise und Thomas Eder, Fasanweg

Clara
Daniela und Dominik Füreder, Gschnarret

Valerie Mathea
Mihaela-Cristina und Florin-Ionut Mindruţ, Strassfeld

Ştefanie Ionela
Lidia Pandurović und Kris Martin Kolland, Weinberg

Darius

Anna und Thomas Holzmüller, Prattsdorf
Franziska

Hochzeit
Tamara Fleischanderl und Franz Eichlberger, Strassfeld

Wir bedauern 12 Todesfälle
Johanna Ferchhumer, Amselweg  im 79. Lebensjahr
Frieda Leidinger, Gschnarret im 97. Lebensjahr
Hildegard Huemer, Dachsberg im 89. Lebensjahr
Johann Rainer, Unterprambach im 87. Lebensjahr
Maria Hofer-Hintenaus, Großsteingrub im 72. Lebensjahr
Maria Illk, Melissenweg im 88. Lebensjahr
Ingrid Aichlseder, Grieskirchner Str. im 72. Lebensjahr
Alois Pöppl, Untereschlbach im 87. Lebensjahr
Elisabeth Memlauer, Schöffling im 94. Lebensjahr
Ferdinand Gaisbauer, Eferdinger Str. im 100. Lebensjahr
Mathilde Gaisbauer, Eferdinger Str. im 96. Lebensjahr
Gerhard Kunze, Weidenweg im 69. Lebensjahr

bezahlte Anzeige
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Neueröffnung 
ab März 2023

Montag – Sonntag
9:00 – 22:00 Uhr

Freibad-Buffet

Prambachkirchen



30

Ordination 
Dr. Karin Steinmann
Telefon 07277 6282

Montag 8 – 12 Uhr

Dienstag 16 – 18 Uhr

Mittwoch 8 – 12 Uhr

Donnerstag 8 – 12 Uhr  
 16 – 18 Uhr

Freitag 8 – 12 Uhr

Notrufnummern:
Ärztl. Notdienst 141

Feuerwehr 122
Polizei 133

Rettung 144
Euro Notruf 112

Vergiftungszentrale
01 4064343-0

Werter Patient, werte Patientin!

Wie Sie sicher bereits wissen, fehlen in 
unseren direkten Nachbargemeinden 
immer mehr Hausärzte. Leider wird 
durch die Verantwortlichen (Kran-
kenkassen, Politik, Ärztekammer) in 
naher Zukunft keine Besserung dieser 
Situation in Aussicht gestellt. 

Wir, als niedergelassene Hausärzte, 
sind tagtäglich bemüht, unsere Patien-
ten/Innen bestmöglich zu betreuen! 
Damit dies auch weiterhin möglich ist, 
können wir jedoch nicht unbegrenzt 
neue Patienten/Innen - im Speziellen 

aus den umliegenden Gemeinden - 
aufnehmen. 

Aus diesem Grund bitten wir Sie, im 
Bedarfsfall untenstehende Telefon-
nummer der Ärztekammer OÖ zu wäh-
len. Dort erhalten Sie Informationen, 
welche Hausärzte in der Region noch 
Patienten aufnehmen bzw. wie Sie sich 
verhalten können, wenn Sie keinen 
Hausarzt haben.

Terminservicetelefon 
Ärztekammer OÖ.: 

0810 20 0 217

Wichtig: Die Terminservicestelle kann 
KEINE Termine für Patienten bei 
Ärzten vereinbaren - das Service-Team 
empfiehlt allerdings umliegende Ärzte 
mit freien Kapazitäten.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständ-
nis und möchten betonen, dass wir 
in akuten Fällen selbstverständlich 
für alle eine ärztliche Notversorgung 
durchführen!

Ihr Hausarzt

Ärztliche Grundversorgung

Ärztedienst und Notrufnummern

Akute Notfälle  sind über den Notruf 144 zu melden.
Diese werden von stationierten Notärzten versorgt.

Telefonische Gesundheitsberatung „Wenn’s weh tut! 1450“

Täglich rund um die Uhr erreichbar ist die 
telefonische Gesundheitsberatung unter 
der Nummer 1450 (ohne Vorwahl aus allen 
Netzen). 
Wenn Ihnen Ihre Gesundheit oder die Ihrer 
Familienangehörigen Sorgen bereitet, 
helfen die medizinisch speziell geschulten 
Mitarbeiter schnell und unbürokratisch und 
werden so zum persönlichen Wegweiser 

durch das Gesundheitssystem.
Sollte es erforderlich sein, kann natürlich 
auch sofort der Rettungsdienst bzw. Notarzt 
aktiviert werden.
Die kompetente telefonische Beratung ist 
kostenlos, Anruferinnen und Anrufer bezah-
len nur die üblichen Telefonkosten gemäß 
ihrem Tarif.

Fo
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Urlaubsankündigung
Am Fr, 19. Mai 2023 
ist die Ordination von  
Dr. Steinmann geschlossen. 

Vertretung: 
Dr. Traunmüller-Wurm  
Westerberg 2 
St. Marienkirchen 
Tel.: 07249 47101

30

Notdienst 
• an Wochentagen
Außerhalb der Ordinationszeiten von Dr. Steinmann
Ärztlicher Notdienst 141

• an Samstag, Sonn- und Feiertag 
Wenn Sie am Samstag, Sonntag oder Feiertag einen Arzt 
brauchen, dann rufen Sie bitte den Notruf 141. Dort er-
fahren Sie, wer Ordinationsdienst hat, oder ob der Visiten-
dienst zu Ihnen kommt.
Ärztlicher Notdienst 141
Ordinationsdienst: 9–13 Uhr 
Visitendienst: 7–19 Uhr und von 19–7 Uhr
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Seit 24. November 2022 ist die neue Plattform 
online und soll Konsument:innen einen 
Überblick geben, welche Lebensmittel im 
Eferdinger Land produziert werden und bei den 
Landwirten direkt oder in den Bauernläden und 
auf Märkten gekauft werden können. 
 

www.eferdingerland.at oder 
www.eferdingerland.at/Direktvermarkter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Escape Adventure  
ab April in Aschach 

 
Raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer. 
Eine Mischung aus Schnitzeljagd, Rätselrallye 
und Wissensvermittlung, digital aufbereitet, für 
Jugendliche, Familien und Erwachsene.  
Gespielt wird bei einem Spaziergang in der 
Kulisse des Aschacher Donaumarkts.  
 

www.tourismus-aschach.at 
 
 
 
 

Neu in der Region – Direktvermarkter-Netzwerk 
„Eferdinger Land – da steckt Genuss drin“ 

  

Radmoment 2023 
 

Wir suchen von April bis Oktober deinen 
Radmoment 2023. Ob beim Einkaufen, bei der 
Radtour, im Urlaub, bei der Fahrt in die Arbeit, 
auf dem Rennrad oder mit dem Oldtimer. 
  
Foto oder Selfie an office@regef.at schicken 
und uns sagen, warum das dein Radmoment 
2023 ist. Es winken tolle Preise aus der Region.  
 
Außerdem: wer mit dem Rad fährt, hilft beim 
CO2 Sparen und tut etwas für seine Gesundheit. 
 

Fragen und Infos: 07272 / 69 799 
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Am 10.03.2023 fand die alljährliche Jahreshauptversamm-
lung des Imkervereins Prambachkirchen im Gasthaus Wag-
ners tatt. Der langjährige Vorstand des Imkervereins legte an 
diesem Tag seine Arbeit nieder und übergab seine Tätigkei-
ten dem neu gewählten Vorstand. Unter den Ehrengästen 
befand sich unser Bürgermeister Herbert Holzinger, der die 
Neuwahlen durchführte, Wanderlehrer Jonas Oberndorfer 
sowie Imkerfreunde der benachbarten Ortsgruppen Efer-
ding, St. Thomas und St. Agatha.

Nach den Berichten des Schriftführers und der Kassie-
rin wurde unserem Imkerfreund Lehner Josef zu seinem 
60-jährigem Vereinsjubiläum gratuliert und von Wander-
lehrer Oberndorfer, Bürgermeister Holzinger und Obmann 
Dopplmair das Ehrendiplom und die Weippl-Medaille über-
geben.

Als nächster Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl des 
Vorstandes am Programm.
Der Wahlvorschlag wurde einstimmig von den anwesenden 
Mitgliedern beschlossen und somit kann sich unser neuer 
Vorstand wie folgt vorstellen:

Jahreshauptversammlung

Imkerverein Prambachkirchen

Obmann Trost Dominik Oberfreundorf 4

Obmann Stv. Schulz Robert Rosenstraße 22

Schriftführer Sattlberger Wilhelm Oberfreundorf 5

Schriftführer 
Stv.

Ferihumer Robert Unterdoppl 17

Kassierin Schulz Brigitte Prattsdorf 5

Kassier Stv. Reisinger Josef Mairing 35/2

Nach der abgehaltenen Wahl fanden noch die Ansprache 
unseres Bürgermeisters sowie ein sehr interessanter Vortrag 
von unserem Wanderlehrer Jonas Oberndorfer statt.
Das Themengebiet, auf das sich Jonas konzentriert, umfasst 
die Imkerei und die Landwirtschaft. Da er selbst aus einer 
konventionellen Landwirtschaft kommt, konnte er uns über 
viele Themen aus der Praxis berichten.

Der neu gewählte Vorstand bedankt sich nochmals herzlich 
bei den Mitgliedern für das Vertrauen und bei dem ausge-
schiedenen Vorstand für ihre langjährige Tätigkeit.

Euer Vorstand 

Walter Dopplmair, Wanderlehrer Jonas Oberndorfer und 
Bürgermeister Herbert Holzinger gratulieren Josef Lehner zu 
seinem 60-jährigem Vereins-Jubiläum.

Interessanter Vortrag vom Wanderlehrer Jonas Oberndorfer
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